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Vorwort

Ich hoffe daß man der vorliegenden Studie wenigstens einigen
Wert zuerkennen wird Trotz aller Arbeiten die dem muslimischen
Rechte unter Berücksichtigung der verschiedenen großen Schulen
in die es bekanntlich auseinanderfällt bereits gewidmet worden
sind bedarf dieses im ganzen wie im einzelnen noch sehr gründ
licher Untersuchungen Will man es was natürlich bei einer rein
wissenschaftlichen Betrachtungsweise unerläßlich ist auch historisch
verstehen so darf man vor allem seine Anfänge wie sie im Qorän
vorliegen nicht ignorieren Zur Aufhellung dieser Anfänge einen
kleinen Beitrag zu liefern war der Zweck dieser Arbeit Daß sie
der Aufhellung noch bedürfen wird niemand leugnen wollen der
die vorhandenen Biographien des Propheten Muhammad genauer
kennt oder sich eingehender mit den betr Stellen in den zur Ver
fügung stehenden Qorän Übersetzungen beschäftigt hat

Schließlich erübrigt mir noch meinem hochverehrten Lehrer
Herrn Professor Dr A Fischer herzlichen Dank zu sagen der mir
bei der Abfassung dieser Arbeit mit Rat und Tat beigestanden und
sie außerdem noch vor der Drucklegung einer eingehenderen
Revision unterzogen hat Eine Anzahl Fußnoten die er selbst bei
gesteuert hat sind daran kenntlich daß sie in eckiger Klammer
stehen und seine Initialen A F zeigen

Hobt Roberts
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Einleitung

Wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet so dürfte
es schwer sein einen Mann zu finden der so verschiedenartige
Eigenschaften besaß wie der Gründer des Islam Während man
einerseits allerlei edle Charaktereigenschaften Einfachheit Uneigen
nützigkeit Leutseligkeit und Treue gegen seine Freunde an ihm
bewundern muß die zweifellos mehr oder weniger zu dem großen
Erfolg seiner Mission beigetragen haben so wird man andrerseits an
die Taten Verordnungen und Offenbarungen erinnern müssen die
seinen Verteidigern die Aufgabe ihn gegen den Vorwurf des Be
trugs zu schützen stets sehr erschwert haben

So der Mann dessen Gesetzgebung teilweise in dieser Arbeit
behandelt werden soll So verschiedenartig seine Eigenschaften
sind so verschiedenartig ist auch sein juridisches System soweit
überhaupt bei ihm von einem eigentlichen System die Rede sein
kann Seine Kraft und seine Schwäche kommen auch in seinen
Gesetzen zum Ausdruck Daß er viel getan hat um vorhandene
Ungerechtigkeiten und barbarische Gewohnheiten abzuschaffen und
so die Lage der Armen und Unterdrückten zu bessern und den
Witwen und Waisen zu ihren Rechten zu verhelfen kann niemand
leugnen Andrerseits aber findet man neben derartigen Verord
nungen solche die stabil geworden dem Islam früher oder später
zum Verderben gereichen mußten

Im folgenden wollen wir nun die Gesetzgebung des Qorän
soweit sie Gegenstand dieser Arbeit ist einerseits bezüglich ihrer
Art und andrerseits soweit möglich auch bezüglich ihrer Her
kunft betrachten In einigen Fällen wird es nötig oder doch
nützlich sein etwas näher auf das juridische System der verschiedenen
islamischen Schulen einzugehen Im allgemeinen aber werden wir
uns auf die einfache Lehre des Qorän selbst beschränken
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Was die Herkunft dieser qoränischen Gesetzgebung anlangt so
muß man verschiedenes in Betracht ziehen Sehr viel ist über die
Abhängigkeit Muhammads vom Judentum gesagt worden vielleicht
zu viel Daß der Prophet dem Judentum allerlei entlehnt haben könnte
und in der Tat auch entlehnt hat hat bekanntlich schon Geiger 1 klar
bewiesen Dagegen darf man nicht denken daß bloße Ähnlichkeit
in jedem Falle auch schon ein Beweis dafür sei daß wirklich eine
Entlehnung vorliege Es gibt Rechtsgewohnheiten die vielen öst
lichen Völkern eigen sind und doch nicht auf den Kodex eines
bestimmten Volkes zurückgeführt werden können und ähnliches gilt
von Bräuchen die sich übereinstimmend bei den meisten alten
Völkern sowohl im Osten als auch im Westen finden wie z B dem
Brauche der Wiedervergeltung Wir müssen also zunächst stets
prüfen in welcher Gestalt die betr Gebräuche bei den Arabern
selbst in der Zeit vor Muhammad herrschten denn Muhammad hat
soweit möglich stets an die Sitten angeknüpft, die sich zu seiner
Zeit in Arabien fanden Ferner muß dem Propheten auch eine
gewisse Originalität zugestanden werden Er ist oftmals des Mangels
an Originalität angeklagt worden und diese Anklage ist zweifellos
bis zu einem gewissen Grade berechtigt Die Tatsache aber daß
die Gesetze des Qorän in vieler Hinsicht denen des Alten Testa
ments sehr ähnlich sehen sollte uns nicht hindern ihre Originalität
anzuerkennen wenn für diese genügende Beweise vorhanden
sind Daß tatsächlich originale Verordnungen in der Gesetz
gebung des Islam existieren wird aus unsrer Untersuchung ersicht
lich werden 2

Ich habe gesagt daß der Charakter der Reformen Muhammad s
wesentlich durch die Sitten seiner Zeit bestimmt war Es dürfte
daher angebracht sein einige Worte über die altarabische Gesell
schaft zu sagen

Die vorislamischen Araber zerfielen in zwei Klassen in solche
die in der Wüste und in solche die in Städten oder Dörfern
wohnten Die ersteren waren Nomaden Sie bevölkerten einen
Teil des Higäz und besonders den Nagd und wanderten in Zelten

1 In seiner Preisschrift Was hat Mohammed aus dem Judenthume
aufgenommen Bonn 1833 Vgl dazu Fleischer Das Arabische in Geiger s
Preisschrift Kl Schriften II 107 ff

2 Siehe E H Palmer The Qur än The Sacred Books of the East
ed by F Max Müller Voll VI u IX Part I Introd LEI f



wohnend innerhalb ihrer Gebiete von Ort zu Ort um die beste
Weide für ihre Kamele Schafe Pferde usw zu finden Sie be
wahrten in fast unveränderter Weise die Sitten und die ursprüng
liche Lebenseinfachheit ihrer Vorfahren Die anderen ansässigen
Araber hatten begreiflicherweise in der Zivilisation viel mehr Fort
schritte gemacht 1 Sie beschäftigten sich mit Landwirtschaft oder
mit Handel und beispielsweise die Karawanen der Bewohner Mekkas
waren regelmäßig Sommer und Winter unterwegs entweder nach
Palästina und den Hauptstädten Syriens 2 oder nach Südarabien
Die beiden Hauptgruppen zerfielen wieder in eine Anzahl von Unter
abteilungen Vgl betreffs derselben W R Smith 3 The Arabs
formed a multitude of local groups held together within them
selves not by any elaborate political Organisation but by a tradi
tional sentiment of unity which they believed or feigned to be a
unity of blood and by the recognition and exercise of certain
mutual obligations and social duties and rights According to
the theory of the Arab genealogists the groups were all patriarchal
tribes formed by subdivision of an original stock on the System
of kinship through male descents A tribe was but a larger family
the tribal name was the name or nickname of the common an
cestor Between a nation a tribe a sept or sub tribe and a
family there is no difference on this theory except in size and
distance from the common ancestor Die wichtigsten sozialen
Gestaltungen waren die von Stamm und Sippe also die größten
und die kleinsten Abteilungen Beide bildeten gewissermaßen die
zwei Pole des Systems Der Stamm umfaßte alle diejenigen
Familien die regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres zusammen
umherzogen Die Stärke eines Stammes betrug etwa tausend Seelen
bei einer höheren Zahl würde er für die Weide wie für die gemein
samen Wanderungen zu groß gewesen sein und sich infolgedessen

1 Es wird sich immer melir zeigen daß auch die Beduinen in gewissen
Teilen des vorislamischen Arabien besonders im Nagd und Higäz sowie
in den nördlichen Grenzländern eine höhere Kultur besaßen als jetzt in der
Regel angenommen wird Auch in der heutigen Sahara gibt es Stämme die
nicht ohne Bildung sind Den Marokkanern gelten z B die Singit in Adrar
sogar als i s und nicht nur die Männer sondern auch viele Frauen und
Kinder sollen hei ihnen des Schreibens und Lesens kundig sein A F

2 Vgl Süra 106 und dazu die Kommentare
3 Kinship Marriage in early Arabia new ed S lff
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wieder haben teilen müssen Die Sippe dagegen bestand aus den
Familien die durch Bande der Verwandtschaft eng miteinander
verknüpft waren Diese schlugen als eng zusammengehörig stets
ihre Zelte dicht beieinander auf 1

Welches auch immer der Ursprung dieser Gruppen gewesen
sein mag der innere Zusammenhalt in jeder einzelnen war ein sehr
fester Wenn jemand einen Angehörigen seiner eigenen Gruppe
tötete so galt das als Mord und seine nächsten Verwandten ver
suchten nicht ihn vor den Folgen zu schützen Wenn aber der
Getötete zu einer anderen Gruppe gehörte so stand die ganze eigene
Gruppe dem Mörder bei selbst wenn die Gruppe des Getöteten
und die des Mörders miteinander verwandt waren So traf auch
die Pflicht der Blutrache obschon sie zunächst denen zufiel die
dem Ermordeten nahe verwandt waren 2 trotzdem die Gruppe als
Ganzes Im Falle eines Mordes konnte der Nächstverwandte eine
Geldvergütung vom Mörder annehmen oder ablehnen wie er sich
aber auch entschied die ganze Gruppe stand auf seiner Seite Ließ
sich die Angelegenheit nicht gütlich beilegen so ergriff die ganze
Gruppe des Getöteten die Waffen gegen die ganze Gruppe des
Mörders

Jede Sippe hatte ihr Oberhaupt und es gab auch ein solches
an der Spitze des ganzen Stammes Die Stellung eines Oberhauptes
beruhte auf freier Anerkennung seitens des Stammes Die Be j
fähigung des Betreffenden sein Charakter und Reichtum waren die
Haupterfordernisse zur Bekleidung dieses Postens Das Amt eines
solchen Führers war keineswegs leicht Zwar besaß er eine gewisse
Machtbefugnis doch war dieselbe sehr beschränkt Die mit dieser
Stellung verbundenen Pflichten hingegen waren vielfältig und schwer
Das Wort noblesse oblige ist bei den Arabern keine bloße Redens

art sondern volle Wahrheit 3 Das Stammeshaupt mußte furcht
los und großmütig sein Sein Zelt mußte im Lager so aufge
schlagen sein daß es dem Feind das erste Ziel zum Angriff bot
und andrerseits die Blicke des vom Marsche ermüdeten Reisenden
auf sich lenkte Bei Nacht sollte er womöglich auch noch in der
Nähe seines Zeltes ein Feuer anzünden dem Wanderer zum Zeichen

1 Siehe Wellhansen Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit S 2 ff
2 Ygl 2 Sani 14 7 ff auch das Wort bis im Alten Testament
3 Wellhausen Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit S 7
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daß er hier ein Obdach finde 1 Jedenfalls mußte er im Kriege sein
Blut zu vergießen im Frieden seine Güter zu verteilen bereit sein
Innerhalb des Stammes war es seine Aufgabe die Witwen und
Waisen erhalten die Hungrigen ernähren und den Schuldnern ihre
Schuld bezahlen zu helfen

Aber der Araber der Wüste war auch mit zahlreichen Fehlern
behaftet Er war räuberisch grausam und abergläubisch und allerlei
unmenschliche Gewohnheiten die bis zur Zeit Muhammad s bei ihm
im Gebrauch waren lernen wir aus der alten Poesie und aus dem
Qorän kennen Ferner war die Behandlung derjenigen die schutz
los waren d h der Witwen und Waisen meist sehr brutal und
ungerecht u a 2

A Familienrecht

I Ehe
1 Die Zahl der legitimen Frauen

Bei vielen östlichen Völkern ist die Polygamie eine anerkannte
Sitte und wie es scheint fand Muhammad keinen Grund diese auch
bei den Arabern bestehende Institution abzuschaffen Betreffs der

1 joy jÜJI U iS J l cy X i flo
Und nicht wurde ein uns gehöriges Feuer vor einem Nachtreisenden aus

gelöscht noch hat uns getadelt ein Gast unter den Gästen Samau al b
Ädija z B Wright s Reading Book S 187 1

2 Ein Wort mag hier gesagt werden über die Zitate die sich in der
vorliegenden Arbeit finden Betreffs des Qoräns habe ich während ich
natürlich immer wie man leicht sehen wird den arabischen Text vor mir
hatte die Übersetzungen von Palmer Rodwell und Sale gelegentlich auch die
von Ullrnann benutzt daneben die Übertragungen Sprenger in seinem be
kannten Werke Das Leben und die Lehre desMohammad Die Arbeit Palmer s
ist wohl die beste englische Übersetzung des Qoräns diejenige Sale s gibt zwar
meist den Sinn des Originals gut wieder ist aber oft zu periphrastisch
Meine Zitate aus dem Kodex Hammurabi s sind zum größten Teil aus der
Übersetzung Winckler s Leipzig 1904 genommen außerdem habe ich die
von Harper Chicago 1904 Johns Cambridge 1903 D H Müller Wien 1903
und Kohler Peiser Leipzig 1904 verglichen Was das Alte Testament an
betrifft so bin ich im allgemeinen der Übersetzung von Kautzsch Frei
burg i B und Leipzig 1896 gefolgt natürlich immer unter Berücksichtigung
des hebräischen Textes selbst
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Zahl der gesetzlichen Frauen die einem Muslim zu heiraten erlaubt
ist findet sich nur eine Angahe im Qorän nämlich Süra 4,3
Fürchtet ihr gegen die Waisen nicht gerecht sein zu können so

nehmet nach Gutbefinden zwei drei oder vier Frauen Fürchtet
ihr aber auch dabei nicht gerecht sein zu können so nehmet nur
eine oder das was eure Rechte besitzt d h eure Sklavinnen

Obgleich man nicht sagen kann daß diese Bestimmung hin
sichtlich der Zahl der Frauen besonders klar ist was um so mehr
ins Gewicht fällt als wie bemerkt nur diese eine Stelle im Qorän
davon handelt so ist es doch die allgemeine Meinung bei den isla
mischen Gelehrten daß man nur vier legitime Frauen heiraten
darf daß es dagegen keine Einschränkung bezüglich der Zahl von
Konkubinen gibt Gewisse Gelehrte der Si c a behaupten daß man
außer den vier Frauen mit denen man ständig verheiratet ist noch
weitere temporär heiraten darf Die Sunniten und die Mu taziliten
halten dies aber für unmoralisch 1

In der Durrat al rauuäs Hariri s ed Thorbecke f findet sich
folgende Tradition Der Prophet sagte zu Railän als er Muslim
wurde er hatte damals zehn Frauen Wähle davon vier aus und
trenne dich von dem Rest 2 Dies ist eine unter vielen Stellen an
denen wenigstens nach der Überlieferung 3 die Polygamie von dem
islamischen Gesetzgeber in unzweideutigen Aussprüchen bestätigt
wird Die Polygamie ist wegen der zahlreichen Übel die sie für beide
Geschlechter nach sich zieht entschieden zu verwerfen Doch dürfen
wir nicht vergessen daß ein großer Unterschied zwischen der Fort
führung und der Einführung eines Systems besteht Und um dem
Propheten gerecht zu werden ist zu betonen daß er diese Sitte
bei den Arabern eben nicht eingeführt sondern im Gegenteil zweifel
los stark eingeschränkt hat Wie bereits oben erwähnt herrschte
die Polygamie vor Muhammad überall bei den östlichen Völkern
und so auch in Arabien Sie wurde hier seit undenklichen Zeiten
mit zügelloser Freiheit ausgeübt und nicht nur der Prophet sondern

1 Siehe Syed Ameer Ali The Personal Law of the Mahommedans S 246f
2 Dieser Berieht findet sieh auch in den biogr Werken s z B Nawawi

Biogr Diotionary ed Wüstenfeld 4 u a A F
3 Die Überlieferung spiegelt allerdings wie namentlich Goldziher

gezeigt hat mit historischer Treue im allgemeinen nur die Verhältnisse
wider wie sie sich erst nach dem Tode des Propheten allmählich in der
muslimischen Gemeinde herausgestellt haben A F



alle seine Anhänger waren polygamisch gesinnt Indem der Prophet
die Polygamie erlaubte folgte er also der allgemeinen arabischen
Anschauung und Tradition Auch hatte er wohl das Beispiel der
jüdischen Polygamie vor Augen Im Alten Testament finden sich
viele Beispiele der Polygamie in der Geschichte der Patriarchen
Könige usw und zwar ohne daß dort ein Verweis dagegen aus
gesprochen wird Allerdings hat Muhammad das Alte Testament
selbst nicht gelesen sicher ist aber daß er auf indirektem Wege
mit einem großen Teile seines Inhalts bekannt geworden war Viel
leicht wurde wie Sale sagt 2 Muhammad auch von den Aussprüchen
jüdischer Gelehrter geleitet als er der Polygamie eine Schranke
setzte Diese Gelehrten rieten nämlich die Zahl der Frauen auf vier
zu beschränken 3 obgleich ihnen ihr Gesetz keine bestimmte Zahl
vorschrieb 4

Man darf wohl fragen ob Muhammad die Übel der Polygamie
erkannte Ich glaube nicht Jedenfalls haben andere Männer auf
einer ungleich höheren Kulturstufe sie nicht erkannt oder wollten
sie nicht erkennen Hallam 5 weist auf die Tatsache hin daß
die deutschen Reformatoren noch im sechzehnten Jahrhundert eine
zweite Heirat gleichzeitig mit der ersten erlaubten z B wenn keine
Nachkommenschaft da war Selbst Schopenhauer rühmt noch drei
Jahrhunderte später die Mormonen weil sie die unnatürliche Fessel
der Monogamie wie er es nennt verworfen hätten Ahnliche Aus
sprüche finden sich auch in den Werken Eduard von Hartmann s
der da sagt daß der natürliche Instinkt des Mannes polygamisch
sei der der Frau dagegen monogamisch 6 Wenn man diese Tat
sachen erwägt kann man sich nicht wundern daß Muhammad ein
Araber des siebenten Jahrhunderts das Übel der Polygamie nicht
übersehen konnte und infolgedessen nicht daran dachte sie abzu
schaffen Auch ist es sehr fraglich ob der Prophet selbst wenn
er es gewünscht hätte die Polygamie vollständig hätte abschaffen

1 Siehe Geiger Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen

S 23ff
2 Sale Koran Prel Discourse Section VI
3 Die Karaiten aber erkannten keinerlei Beschränkung an siehe Syed

Ameer Ali The Personal Law of the Mahommedans S 27
4 Sale a a 0
5 Constitutional History of England I S 68
6 Vgl Philosophie des Unbewußten 3 Aufl Berlin 1871 S 201
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können Solon hat zu den Griechen gesagt daß er ihnen nicht die
besten Gesetze die er erfinden könne gegeben hätte sondern nur
die besten die sie gebrauchen könnten Obgleich der Einfluß des
Propheten sehr groß war würde er m E doch die Polygamie kaum
haben abschaffen können Das was er tun konnte hat er getan
konnte er nicht abschaffen so konnte er doch einschränken Er
bestand wie Süra 4 3 zeigt darauf daß kein Mann mehr Weiber
ehelichen sollte als er ernähren konnte und dies Gebot wird ge
wöhnlich beobachtet indem es z B bei den ärmeren Klassen 1 die
Regel ist nur ein Weib zu nehmen

2 Die Konkubinen
Außer mit den vier gesetzlichen Frauen welche der Qoräu einem

Muhammedaner zugesteht wird ihm erlaubt mit seinen Sklavinnen
Beischlaf zu üben Für diesen Fall ist nichts über die Zahl gesagt
sondern Konkubinen sind ihm erlaubt ohne irgend welche Ein
schränkung Süra 40 29 ff lautet 2 Und die ihre Scham be
wachen 30 außer ihren Frauen oder Sklavinnen gegenüber denn
diese sind nicht zu tadeln 31 Die aber welche noch mehr be
gehren sind Übertreter

Diese Süra ist mekkanisch und gehört nach Muir The Corän
Its Composition and Teaching S 43 der Periode vor der abyssini
schen Auswanderung an Wahrscheinlich enthalten diese Worte die
erste offizielle Erlaubnis zur Kohabitation mit Sklavinnen die der
Prophet seinen Anhängern gab Eine solche Erlaubnis mag später
für die Muslime ein gewisser Anreiz gewesen sein für den Islam
zu kämpfen weil diejenigen Frauen die im Kriege gefangen ge
nommen wurden zu gesetzlichen Konkubinen wurden Der gewöhn
liche Ausdruck für diese Sklavinnen ist das was eure rechten Hände
besitzen i Es sind die Frauen oder Mädchen die im Kriege
gefangen genommen oder die gekauft oder sonst auf irgend einem
Wege gesetzlieh erworben wurden Man darf wie die betr Voran
stellen zeigen so viel man will erwerben und mit ihnen Beischlaf
ausüben ohne irgend welche Verpflichtungen zur Heirat zu haben

1 Meist auch bei den übrigen A F
2 Siehe auch Sur 23 5 4 28 33 50 usw

j jiioL jt SJJö 1
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Die Sklavin ist an sich gänzlich dem Willen ihres Herrn unter
worfen und kann von ihm jeden Augenblick wieder verkauft werden
Dagegen ist es nach dem muslimischen Recht verboten eine
Sklavin die ihrem Herrn ein Kind geboren hat 1 zu veräußern und
wenn sie ihm einen Sohn gebiert so wird ihr wenigstens in ge
wissen Ländern nach dem Vorgang Muhammad s mit der Koptin
Maria in der Regel die Freiheit geschenkt 2

Obgleich die Polygamie sanktioniert und Kohabitation mit
Sklavinnen ohne Einschränkung im Qorän erlaubt ist muß man
doch durchaus nicht denken daß die Muhammedaner in weitem
Umfange davon Gebrauch machen Wie ich bereits gesagt habe
ist bei den ärmeren Klassen ein Weib zu heiraten Regel In betreff
der Polygamie in Indien z B sagt Syed Ameer Ali 3 A custom
has grown up in that country which is largely followed by all
classes of the Community of drawing up a marriage deed con
taining a formal renunciation on the part of the future husband
of any right or semblance of right which he might possess or claim
to possess to contract a second marriage during the existence of
the first This custom serves as a most efficacious check upon
the growth and perpetuation of the Institution of polygamy In
India more than ninety five per cent of Mahommedans are at the
present moment either by conviction or necessity monogamists
Weiter bezieht sich der Verfasser auf die Meldung Colonel Mac
gregor s 4 daß in Persien nur zwei Prozent der Bevölkerung Poly
gamisten sind

3 Hinderungsgründe für die Heirat
Zu untersuchen ist hier wen nach dem Qorän der Muslim

heiraten darf d h inwieweit a Blutsverwandtschaft und b die
Religion für die Ehe unter den Muhammedanern ein Hindernis ist

a Blutsverwandtschaft
Bei den Alten überhaupt waren die Gesetze und Sitten der

Heirat sehr lax Bei den Ägyptern war es erlaubt eine Schwester

1 Die also wie der juristische Terminus lautet Jkjpt f lue
JÜ j wird nebst ihren Kindern durch den Tod des Herrn frei A F

2 Vgl Lane Modern Egyptians S 116 Muir The Oorän S 58
3 The Personal Law of the Mahommedans S 29
4 Ebenda S 29 f



oder Halbschwester zu heiraten bei den Persern eine Mutter
Tochter oder Schwester und dasselbe soll bei den Medern Indern
Äthiopen sowie auch bei den Assyrern der Fall gewesen sein 1
Dagegen wurden solche Ehen von den Griechen und Römern ver
abscheut bei den Athenern und Spartanern war es nur erlaubt
Halbschwestern zu heiraten 2 Theprofane lawgivers of Rome sagt
Gibbon 3 were never tempted by interest or superstition to multiply
the forbidden degrees hut they inflexibly condemned the marriage
of sisters and brothers hesitated whether first cousins should be
touched by the same interdict revered the parental character of
aunts and uncles and treated affinity and adoption as a just imi
tation of the ties of blood Die Araber zur Zeit vor Muhammad
waren in dieser Hinsicht sehr streng Bei ihnen war es nicht er
laubt eine Mutter Tochter oder Tante mütterlicher oder väter
licherseits oder zwei Schwestern zur selben Zeit zu heiraten 4 Das
einzige Beispiel von Heiraten zwischen Brüdern und Schwestern
unter den Arabern überhaupt ist das von Seetzen betreffs der Ein
wohner von Mirbät berichtete 5 W Robertson Smith aber denkt
daß Seetzen Ehen zwischen Männern und ihren Halbschwestern
meint 6 Wir müssen nun sehen was der Qorän darüber sagt

Sura 4 26ff Heiratet nicht Frauen die eure Väter geheiratet
hatten es sei denn schon früher geschehen 7 denn solches ist
schändlich und abscheulich und eine üble Weise 27 Verboten zu
heiraten sind euch eure Mütter eure Töchter eure Schwestern
eure Tanten von väterlicher und mütterlicher Seite eures Bruders
Töchter eurer Schwester Töchter die Milchmütter Ammen welche
euch gesäugt haben eure Milchschwestern die Mütter eurer Weiber
eure Stieftöchter die in eurem Schutz sind von solchen Weibern
geboren denen ihr schon beigewohnt habt habt ihr ihnen aber
noch nicht beigewohnt so trifft euch keine Schuld die Frauen
eurer Söhne die von euch herstammen und zwei Schwestern zu

1 Keil Kommentar zu Lev Kap 18
2 Gibbon Roman Empire Vol 3 S 230 3 Ebenda
4 Siehe Keil Kommentar zu Lev Kap 18 Vgl aber Wellhausen Die

Ehe bei den Arabern Nachrichten von d K Ges d W z Gotting 1893 Nr 11
S 440f A F

5 Siehe Keil a a 0 C Kinship Marriage 2 S 192
7 Was bereits vor der Offenbarung des Qorän geschehen soll verziehen

werden
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gleich es sei denn schon früher geschehen denn Gott ist nach
sichtig und barmherzig 28 Und verboten sind euch auch die
ehrbaren Frauen 1 die ausgenommen die eure rechten Hände be
sitzen So schreibt Gott es euch vor Alles Übrige ist euch
erlaubt Aus diesen Versen ersehen wir daß der Prophet die Ehe
mit folgenden Verwandten verboten hat a Mutter 2 b Tochter
c Schwester d Tante e Nichte f Milchmutter g Milchschwester
h Schwiegermutter i Sfcieftocher bedingt k Schwiegertochter
1 zwei Schwestern zugleich

Süra 24 31 Sage den gläubigen Frauen daß sie ihre Augen
niederschlagen und über ihre Scham wachen und nicht ihre Zierde 4
entblößen das ausgenommen was davon notwendig erscheinen
muß und daß sie ihre Busen mit ihren Schleiern bedecken und
ihre Zierde nur vor ihren Ehemännern zeigen oder vor ihren Vätern
oder vor den Vätern ihrer Ehemänner oder vor ihren Söhnen oder
vor den Söhnen ihrer Ehemänner oder vor ihren Brüdern oder vor
den Söhnen ihrer Brüder und Schwestern oder vor ihren Frauen
oder ihren Sklavinnen usw 5

Man sieht daß diese Verbote im allgemeinen mit den ent
sprechenden des Alten Testaments 6 übereinstimmen nur verbietet
Muhammad die Heirat mit einer Nichte während sie im Alten
Testament erlaubt wird Ferner sieht man daß diejenigen denen

1 ii LÄ ai 4 ji j die verheirateten ehrbaren Frauen Dieser nicht sehr

klare qoränische Ausdruck besagt wohl ursprünglich durch die Ehe vor
Versuchungen Verführungen usw bewahrte Frauen schließt also einer
seits den Begriff des Verheiratet und andrerseits den des Ehrbarseins ein
Vgl die Lexika und die Qorän Kommentare Im Jus bezeichnet muhsan
soweit es sieb um das Eherecht handelt diejenige männliche oder weibliche
Person welche volljährig im Vollbesitz der Geisteskräfte und frei ist und
in legaler Ehe die Kohabitation ausgeübt hat Auf die letzte Bedingung
kommt eigentlich alles an Snouck Hurgronje in seiner wichtigen Besprechung
von Sachau s Muh Eecht ZDMG 53,161 ff s auch die Lexika A F

2 Und ihre Aszendenten A F
3 Und ihre Deszendenten A F
4 Ihre körperlichen Reize
5 Siehe auch Süra 33 37 wo die Ehe mit der geschiedenen Frau eines

Adoptivsohnes erlaubt wird die im Heidentum verboten gewesen war indem
der Adoptivsohn nicht länger als ein wirklicher Sohn angesehen werden soll
S W U Smith Kinship 2 s 53 und Wellhausen Ehe a a O S 441 Anm 3 A F

6 Vgl Lev 18 6 ff und 20,17 ff
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sich eine Frau entschleiert zeigen darf genau dieselben sind denen
im Alten Testament verboten ist sich wechselseitig zu heiraten
Daß der Prophet mit diesen alttestamentlicben Gesetzen wenn auch
nur indirekt bekannt war wird niemand leugnen wollen Während
das Alte Testament diejenigen die diese Verbote übertreten mit
den schärfsten Strafen bedroht findet sich davon kein Wort im
Qorän Wahr ist es daß Heiraten wie die erwähnten von dem
Propheten als eine Unreinheit und ein Verbrechen angesehen werden
aber über solche Ausdrücke geht er nicht hinaus

b Die Religion
Hier macht der Prophet einen strengen Unterschied zwischen

Heiraten mit Juden und Christen und solchen mit Ungläubigen
Betreffs der ersten findet man folgenden Ausspruch in Süra 5 7
Heute wurden euch erlaubt die ehrbaren Frauen unter den

Gläubigen auch die ehrbaren Frauen unter denen welche das Buch
vor euch erhalten haben wenn ihr ihnen ihre Morgengabe gebt
und züchtig mit ihnen lebt und nicht mit ihnen hurt oder euch
Freundinnen nehmt Der Ausdruck die welche das Buch der
Offenbarung vor euch erhalten haben bezeichnet bekanntlich die
Juden und Christen von welchen der Prophet häufig im Qorän als

E

von den Leuten des Buches ioIäXJ J spricht Es ist zu
beachten daß Muhammad nicht die Annahme des Islams von
Jüdinnen und Christinnen fordert die mit einem Gläubigen eine
Ehe eingehen sondern ihnen erlaubt ihre eigene Religion beizube
halten 1

Süra 60 10 handelt der Prophet von der Frage ob seine
Anhänger gläubige Frauen deren Männer ungläubig sind heiraten
dürfen wenn diese Frauen zu den Muhammedanern fliehen Der
Vers lautet 0 ihr Gläubigen wenn gläubige Frauen zu euch über
gehen dann prüfet sie 2 Gott kennt ihren Glauben freilich am
besten Lernt ihr sie nun als wahre Gläubige kennen so schicket
sie nicht zu den Ungläubigen zurück denn die Ehe ist ihnen gegen
seitig nicht erlaubt Gebt aber ihren Ehemännern zurück was sie

1 Muhammad selbst hat bekanntlich eine Jüdin die Safiia zu seiner
Frau und eine andere die Raihäna zu seiner Kebse gemacht allem Anschein
nach ohne zunächst ihren Übertritt zum Isläm zu fordern A F

2 Nämlich ob sie wirklich ihres Glaubens wegen und nicht aus un
reinen Absichten zu euch fliehen
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für ihre Morgengabe verwandt haben Ihr ladet dann keine
Schuld auf euch dadurch daß ihr sie heiratet wenn ihr ihnen ihre
Morgengabe gebt Wir haben hier eine der Bestimmungen die
dem Waffenstillstand von Hudaibiia 628 AD gefolgt sein müssen 1
Den Muhammedanern wird hier also befohlen zwar die Frauen
die zu ihnen übertreten zu behalten ihre Mitgift aber zurückzu
erstatten Tun sie dies dann ist es ihnen erlaubt solche Frauen
zu heiraten auch ohne daß deren Männer in eine Scheidung ge
willigt haben Die bloße Tatsache also daß der betr Gatte ein
Ungläubiger ist erlaubt dem Muslim sie zum Weibe zu nehmen

Dagegen fährt der Prophet in dieser Süra a a 0 fort Haltet
aber nicht an der Ehe mit ungläubigen Frauen fest und verlangt
was ihr für sie aufgewandt habt und sie sollen verlangen was sie
aufgewandt haben 11 Und wenn Gattinnen von euch zu den
Ungläubigen entfliehen und ihr dann an der Eeihe seid die Mit
gift wieder auszuzahlen so gebt denen deren Gattinnen davon
gegangen sind so viel als sie für sie aufgewandt haben

c Besondere Verhältnisse bei Sklavinnen
Eine Sklavin darf der Besitzer heiraten oder zur Konkubine

machen selbst wenn ihr Mann noch lebt und keine Scheidung
stattgefunden hat Vgl Süra 4,28 Und verboten sind euch auch
die ehrbaren Frauen 2 die ausgenommen die eure rechten Hände
besitzen Hiernach ist es also nicht erlaubt eine freie verheiratete
Frau zu heiraten solange sie nicht gesetzlich geschieden ist ab
gesehen von dem soeben erörterten Fall der Bestimmungen von
Hudaibiia dagegen erlaubt eine verheiratete Sklavin Kriegsge
fangene usf zu heiraten oder zur Kebse zu machen selbst wenn ihr
Mann noch lebt und die Ehe nicht geschieden ist Abu Hanlfa erklärt
es freilich für unerlaubt Sklavinnen zu heiraten die zusammen mit
ihren Männern gefangen genommen worden sind 3 Auch soll ein
Mann nach muslimischem Gesetz seine Sklavin nicht heiraten bis daß
er sie freigelassen hat Das Analoge gilt von einer Frau im Verhält
nis zu einem männlichen Sklaven Auch wird die Heirat eines
Freien mit einer Sklavin die einem anderen gehört aufgelöst sobald
er selbst ihr Besitzer wird und kann nur durch ihre Freilassung
und einen regelrechten gesetzlichen Vertrag erneuert werden 4

1 Siehe Nöldeke Geschichte des Qoräns S 163
2 Siehe oben S 11 3 Siehe z B Baidäui St
4 Lane Modern Egyptians Kap III S 116



14

Betreffs der Heirat mit Sklavinnen darf man Dt 21 lOff ver
gleichen Der Gesetzgeber sagt aber hier nichts über die Behand
lung von Sklavinnen die verheiratet waren ehe sie gefangen ge
nommen wurden Wie nach dem Dt ein Mann eine gewisse Zeit
einen vollen Monat warten muß ehe er eine Sklavin heiraten darf

ebenso muß nach muslimischem Gesetz ein Muslim eine gewisse
Zeit 1 verstreichen lassen ehe er eine neu erworbene Sklavin zur
Konkubine machen darf

4 Heiraten mit Unkeuschen
Hier ist zu berücksichtigen Süra 24 3 Der Hurer soll keine

andere Frau als nur eine Hure oder eine Götzendienerin heiraten
und eine Hure soll nur ein Hurer oder Götzendiener heiraten Eine
derartige Heirat ist aber den Gläubigen verboten Einige be
haupten dieses Verbot habe sich nur auf ärmere Muhägirun be
zogen die Huren der Ungläubigen heiraten wollten um durch sie
zu Geld zu kommen Andere aber nehmen an das Verbot habe
allgemeine Geltung gehabt Doch stimmen alle darin überein daß
es durch die Worte verheiratet die die ledigen Standes unter euch
sind Süra 24 32 aufgehoben worden ist 2 Vgl auch ebenda
Vers 26 Die bösen Frauen den bösen Männern und die bösen
Männer den bösen Frauen und die guten Frauen den guten
Männern und die guten Männer den guten Frauen

Zu dem Worte cyjwJLf fem Xi iLl das wir mit böse
übersetzt haben gibt Lane 3 die Bedeutungen bad corrnpt hated
abominable u a und fügt hinzu applied to objects of the senses
and to those of the intellect to sustenance or victuals and to
offspring and men and you apply this epithet to adultery
or fornication Daß das Wort sich an unserer Stelle auf Ehebruch
oder Hurerei bezieht ist klar aus dem Zusammenhang wo der
Prophet sich mit denjenigen beschäftigt die ehrbare Frauen der
Hurerei beschuldigen im Anschluß an die bekannte Verdächtigung

1 1 3 Monate s Lane a a 0 Sachau Muhamm Recht nach schafii
tischer Lehre S 17 87 ff u a Der betreffende juristische Terminus ist
JjjuUvW A F

2 Siehe z B die Kommentare Baidäui s und der Galalain
3 Lexikon s v
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der A isa anläßlich ihres plötzlichen Verschwindens auf dem Feld
zug gegen die Banu l Mustaliq

Obgleich im Alten Testament nichts Hierhergehöriges zu finden
ist abgesehen von den Vorschriften für die Priester so kann man
doch sagen daß der ganze Geist dieses Buches einem Verfahren ent
gegengesetzt ist wie Süra 24 3 es vorschreibt Auch finden wir
bei Josephus die folgenden Worte 2 Kein Mann soll eine Hure
heiraten deren eheliche Opfer Gott nicht annehmen wird

Übt man auch alle Nachsicht gegen die Zeit in welcher
Muhammad lebte und besonders gegen den sinnlichen Charakter des
Volkes für das er seine Gesetze zu geben hatte so fällt doch ein
Vergleich seiner Ehegesetze mit denjenigen anderer Gesetzgeber
sehr zu seinen Ungunsten aus Vergebens sucht man z B in dem
Kodex Hammurabi s 3 nach Lizenzen wie sie der Prophet seinen An
hängern gibt Die Verteidiger des Islams weisen zwar triumphie
rend auf die Abwesenheit geschändeter Frauen in den muhamme
danischen Ländern hin Es ist aber klar daß solche da leicht
fehlen können wo man eine unbeschränkte Freiheit hat mit Skla
vinnen Beischlaf zu üben und wo wie wir im nächsten Abschnitt
beweisen wollen die Vornahme einer Ehescheidung eine bloße
Formalität ist

II Ehescheidung
Dieser Gegenstand nimmt einen großen Raum im Qorän ein

und man darf sagen daß kaum ein anderer Teil des sozialen
Systems des Islams so verdammenswürdig erscheint wie gerade
dieser Wenn man auch die Notwendigkeit eines Gesetzes das die
Ehescheidung gestattet zugestehen muß so kann doch die
Leichtigkeit mit welcher diese bei den Muhammedanern vollzogen
wird mit keinerlei Gründen gerechtfertigt werden

Wir werden die Behandlung dieses Gegenstandes nach folgen
den Gesichtspunkten durchführen 1 die Scheidungsgründe 2 die
Wiederholung der Scheidung und 3 die Behandlung geschiedener
Frauen

1 Lev 21 7 14f
2 Antiquitates Buch 4 Kap 8
3 Siehe 144 ff
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1 Die Scheidungsgründe
Wenn wir die Gesetze der Ehescheidung wie sie in den Ge

setzbüchern der europäischen Länder stehen erörtern wollten so
würden wir von Scheidungsgründen des Mannes und der Frau zu
sprechen haben Im Islam aber ist wenigstens soweit der Qorän
selbst in Betracht kommt das Recht sich scheiden zu lassen
ausschließlich auf den Mann beschränkt und erst die Werke der
islamischen Juristen haben dieses Recht in einem gewissen Um
fange auch den Frauen zuerkannt

Wir haben bereits auf die Notwendigkeit von Scheidungs
gesetzen im allgemeinen hingewiesen Bei den Arabern wie über
haupt bei den östlichen Völkern ist das Bedürfnis nach einem
solchen Gesetze noch viel größer als bei uns weil ihre gesellschaft
lichen Verhältnisse von den unsrigen so gänzlich verschieden sind
Verhängnisvoll ist hier namentlich die Trennung der Geschlechter
und im Zusammenhang damit die Verschleierung der Frauen bei
den Arabern Früher hat man immer geglaubt daß Muhammad
den Frauenschleier eingeführt habe und ihm einen schweren Vor
wurf daraus gemacht Das war aber ein Irrtum denn der Frauen
schleier war schon lange Zeit vor Muhammad in Arabien üblich 1
Immerhin aber hat Muhammad ihn als ein Mittel der Trennung
der Geschlechter beibehalten Wenn wir nun die gegenseitige
Abschließung der Geschlechter vor der Heirat betrachten und dann
bedenken daß ein Mann eine Frau die er niemals gesehen hatte
heiratet dann begreifen wir auch daß oft der Mann später wünschen
mußte sich von seiner Frau zu scheiden und daß die Scheidung
zulässig sein mußte sowohl wegen des Glückes und Seelenfriedens
der Individuen als auch wegen der allgemeinen Moralität Dazu
kommt als weitere Entschuldigung für den Propheten daß er wie
wir gleich sehen werden hier wie bei der Polygamie dem Beispiele des
Alten Testaments folgt Auf der anderen Seite aber ist daran fest
zuhalten daß natürlich die Leichtigkeit der Ehescheidung die Tat
sache daß ein Muslim sich von seiner Frau aus irgend einem tri
vialen Grunde scheiden kann das Band der Heirat außerordentlich
schwächt und die Frauen sozial herabsetzt Daß der Muslim sich

1 Siehe besonders Snouck Hurgronje Twee populaire dwalingen Sonder
abdr aus den Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde üsf 5e Volgv I
S 10 ff
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von seiner Frau tatsächlich aus bloßer Abneigung und ohne irgend
welche Gründe anzugeben scheiden kann werden die folgenden
Stellen ausweisen

Süra 2 226 f Die welche schwören sich ihrer Frauen zu
enthalten haben vier Monate Zeit es zu bedenken Nehmen sie
den Schwur dann zurück so ist Gott nachsichtig und barmherzig 227
Bestehen sie aber auf der Ehescheidung so hört und weiß es Gott
Ebenda Vers 228f Die Männer stehen über ihnen den Frauen

229 Die Ehescheidung ist zweimal erlaubt dann muß man
sie die Frauen in geziemender Weise behalten oder mit Freigebig
keit entlassen Ebenda Vers 237 Es trifft euch keine Schuld
wenn ihr euch von den Frauen scheidet solange ihr sie noch
nicht berührt oder ihnen eine Geldüberweisung Ehegabe gemacht
habt Doch gebt ihnen dann der Reiche und der Arme je nach
seinen Umständen in geziemender Weise eine Entschädigung
Süra 4 24 Wenn ihr eine Frau gegen eine andere vertauschen
wollt und ihr habt einer von ihnen eine große Summe 1 gegeben
so nehmt nichts davon

Obgleich der Prophet an diesen Stellen unüberlegte Eile ver
bietet die ein Mann in Sachen einer Ehescheidung zeigen könnte
wie auch eine unbillige Behandlung der Frau wenn er sich zu
einer Scheidung entschlossen hat so ist doch dem Manne vollste
Freiheit gelassen über den Grund der Scheidung wird kein Wort
gesagt Die Männer stehen über den Frauen heißt es einfach
und wenn sie wollen können sie sich von ihnen trennen ohne
andere Gründe zu haben als das Verlangen sie gegen andere aus
zutauschen

Freilich darf man nicht denken daß die Muhammedaner ganz
allgemein von dieser verhängnisvollen Leichtigkeit der Ehescheidung
oft Gebrauch machen Wie Sale wenigstens bemerkt 2 wählen sie
trotz der Freiheit die sie haben nur selten das Extrem der Eheschei
dung weil man sie für eine große Schande hält Andrerseits freilich
zeigt Lane obschon er sich in seinem Buch The Manners and
Customs of the Modern Egyptians ungefähr ebenso wie Sale äußert
doch deutlich genug daß in gewissen Kreisen wenigstens diese

1 Eigentlich einen j JajJi s Lane Lex e v der Prophet meint
t nnd sei es noch so viel

2 Prel Discourse Kap VI
2
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Freiheit sehr ausgenützt wird Er sagt nämlich There are many
men in this country who in the course of ten years have married
as many as twenty thirty or more wives and women not far
advanced in age who bave been wives to a dozen or more men
successively I have heard of men who have been in the babit of
marrying a new wife almost every month

Gleichviel aber ob die Muhammedaner sich dieser Freiheit
bedienen oder nicht sie bleibt immer bestehen und ein Mann der
sich skrupellos scheiden läßt kann sich zur Verteidigung seiner
Tat auf den Qorän berufen und gerade hier tritt das Bedenkliche
dieser Einrichtung zutage Ein Zustand bei dem die Gewärtigung
einer Scheidung immer über dem Kopf der Frau schwebt muß für
sie unerträglich sein Das ist sicher der Hauptfaktor bei der
sozialen Entartung der muslimischen Frauen

Man beachte ferner die Einseitigkeit dieser Freiheit während
der Mann das Recht hat sich wann er will von seiner Frau zu
scheiden wird der Frau kein solches Privilegium zugestanden
Freilich kann nach muslimischem Recht die Frau den Anspruch
erheben von ihrem Manne getrennt zu werden aber nicht ohne
einen triftigen Grund zur Klage wie z B unmenschliche Behand
lung oder Vernachlässigung 2 und jedenfalls hat auch über solche
Fälle der Prophet selbst kein Wort gesagt

Man muß aber zugeben daß das was man im Qorän über
diesen Punkt findet nicht viel anders ist als das was darüber in
der Gesetzgebung der Alten im allgemeinen begegnet Auch das
Alte Testament kennt nur eine Ehescheidung die dem Manne zu
steht und für eine gewisse Zeit wenigstens gilt selbst von den
Römern der Satz The slavery of the wretched female was hope
less and perpetual unless the hushand asserted for his own conve
nience the manly prerogative of divorce 3

Ferner scheint auch hinsichtlich des Grundes für eine Ehe
scheidung so gut wie gar kein Unterschied zu bestehen zwischen

1 Kap VI S 192 Die Tatsächlichkeit häufigster Ehescheidungen be
zeugt doch z B auch Snouck Hurgronje in Bd II seines Mekka Für
ältere Zeiten kann man z B noch vergleichen Lane Arabian Society in the

Middle Ages S 222 ff A F
2 Auch bei schwerer Erkrankung Wahnsinn Elephantiasis Krätze

oder Impotenz des Mannes s z B Sachau Muh Recht S 8f A F
3 Gibbon Eoman Empire Vol III S 228
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dem was der Qorän und dem was das Alte Testament darüber
sagt Vgl Dt 24 1 Wenn jemand ein Weib heimführt und sie
ehelicht sie aber dann sein Wohlgefallen nicht erlangt weil er
etwas Widerwärtiges an ihr entdeckt und er ihr einen Scheidebrief
schreibt und einhändigt und sie aus seinem Hause entläßt usw
Unsicher ist hier was der Ausdruck bedeutet den
wir mit Kautzsch etwas Widerwärtiges übersetzt haben Die
Septuaginta hat dafür äoxyßov jtQayna und die Vulgata aliquem
foetiditatem In Gutbe s 1 Bibelwörterbuch findet man darüber
wahrscheinlich eine sexuelle Abnormität des Weibes die eine

fruchtbare Ehe unmöglich machte Nach dem Neuen Testament
ist jedenfalls klar daß die Juden der späteren Zeit um geringerer
Dinge als eines Ehebruchs willen Ehescheidungen erlaubten Vgl
Matth 5 31 f Es ist auch gesagt Wer sich von seinem Weibe
scheidet der soll ihr geben einen Scheidebrief 32 Ich aber sage
euch Wer sich von seinem Weibe scheidet es sei denn um Ehe
bruch der macht daß sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene
freiet der bricht die Ehe 2 Der Ausdruck Dl rTnS ist wie be
greiflich auch unter den älteren jüdischen Schriftgelehrten sehr
viel diskutiert worden Die Schule Schammaj s lehrte der Mann
solle seine Frau nicht verstoßen außer wenn er an ihr etwas
Schandbares Tp2J Ol gefunden weil es Dt 24 1 heiße weil
er an ihr eine Schande von Sache Q tTTO gefunden Scham
maj erklärte den Ausdruck ö T Fftiy als rem impudicam libi
dinem lasciviam impudicitiam Dagegen sagte die Schule Hillel s
auch wenn sie ihm das Essen hat anbrennen lassen wofür sie

sich auf das Wort O irgend etwas 3 berief Rabbi Aqiba
sagte auch wenn er eine andere findet welche schöner ist als
sie und begründete dies aus den vorhergehenden Worten desselben
Verses Dt 24 1 wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet 4
Sicher ist jedenfalls daß der fragliche Ausdruck nicht Ehebruch
bedeuten kann denn dieser wurde ja nach dem Alten Testamente
mit dem Tode bestraft

1 Artikel Ehe von Siegfried S 143
2 Siehe auch Marcus 10 2 ff
3 Vgl Matth 19 3 wo die Pharisäer fragen Ist s auch recht daß

sich ein Mann scheide von seinem Weibe um irgend eine Ursache
4 So Strack Einleitung in den Talmud 3 S 28 Anm Vgl die Kom

mentare zum Dt

2
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Was wir betreffs der Ehescheidung über das Alte Testament
und den Qorän gesagt haben gilt auch vom Kodex Hammurabi
Während der Mann sich von seiner Frau mit der größten Leichtig
keit scheiden kann liegt der Fall bei der Frau ganz anders Eine
Ehescheidung zugunsten der Frau ist nämlich nur möglich nach
einer gründlichen Nachfrage über ihr früheres Leben 1

Soweit wir also die Scheidungsgesetze des Qoräns bisher be
handelt haben ist kaum ein Unterschied zwischen ihnen und denen
anderer östlicher Gesetzescodices zu finden

2 Die Wiederholung der Scheidung
Hinsichtlich der Zahl der Scheidungen von derselben Frau

ist der Qorän sehr klar Süra 2 229f lesen wir Die Eheschei
dung ist zweimal erlaubt dann muß man sie die Frauen in ge
ziemender Weise behalten oder mit Freigebigkeit entlassen 230
Trennt er der Mann sich nochmals von ihr so darf er sie nicht
wieder heiraten bis sie zuvor einen andern Gatten geheiratet hat
lind wenn dieser sich von ihr scheidet dann trifft sie keine Schuld
wenn sie sich wieder vereinigen insofern sie vermeinen die Gebote
Gottes erfüllen zu können Aus diesen Worten ersieht man daß
ein Muslim sich von seiner Frau zweimal scheiden darf ohne end
gültig von ihr getrennt zu sein Die Zeremonie der Ehescheidung
bei den Muhammedanern ist sehr einfach sie besteht in den
Worten des Mannes Du bist geschieden oder Ich entlasse
dich hiermit 2 Der Mann mag nun so in einer augenblicklichen
Laune sprechen dann aber seine Worte bereuen und den Wunsch
fühlen seine Frau zu behalten Letzteres ist ihm dann zweimal
erlaubt Dann aber kommt die wunderliche Verordnung daß
wenn ein Mann sich von seiner Frau zum dritten Mal geschieden
hat er sie nicht wieder zu sich nehmen darf bis daß inzwischen
ein anderer Mann sie geheiratet und sich von ihr wieder geschieden
hat Diese Verordnung wird natürlich überall befolgt Doch sind
Gelehrte der Meinung daß in dem Falle daß die dritte Trennung
zu einer Zeit stattgefunden hatte da beide Teile ihre Selbstbeherr

1 133ü Die Scheidung liegt ausschließlich in der Hand des Mannes
So war es und so blieb es im mosaischen Gesetze und im rabbinischen
Rechte D H Müller Die Gesetze Hammurabis S 123

2 Oder ähnlich s z B Sachau a a 0 S 54ff A F
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schung verloren hatten dieser Umstand ihnen zu ihren Gunsten
angerechnet werden soll so daß sie sich wieder heiraten dürfen
ohne daß die Frau zuvor mit einem andern verheiratet gewesen ist 1

Hier haben wir eine völlig eigenartige Bestimmung im sozialen
Systeme Muhammad s Während die meisten seiner hierher ge
hörigen Verordnungen sonst die eine oder andere Parallele in an
dern Systemen haben sind diese Bestimmungen über die Möglich
keit einer dreimaligen Wiederverheiratung von dem was man
anderswo in dieser Hinsicht findet besonders auch von den Be
stimmungen des Alten und Neuen Testaments gänzlich verschieden
Ich verweise wieder auf Dt 24 1 wo wir lesen Wenn jemand
ein Weib heimführt und sie ehelicht sie aber dann sein Wohl
gefallen nicht erlangt weil er etwas Widerwärtiges an ihr ent
deckt und er ihr einen Scheidebrief schreibt und einhändigt und
sie aus seinem Hause entläßt 2 wenn sie sodann nachdem sie
aus seinem Hause weggezogen ist weiterhin eines andern Mannes
Weib geworden ist 3 dieser zweite Mann aber weil er ihr
gleichfalls abgeneigt wurde ihr auch einen Scheidebrief ge

schrieben und eingehändigt und sie aus seinem Hause entlassen
hat oder wenn der zweite Mann der sie als sein Weib heim
geführt hat gestorben ist 4 so kann ihr erster Mann der sie
entlassen hat sie nicht wiederum heimführen um sie zum Weibe
zu haben nachdem sie sich hat verunreinigen lassen usw 2 Weiter
lesen wir Jer 3 1 Wenn einer sein Weib entläßt und sie von
ihm fortgeht und einen andern heiratet kann er dann wohl wieder
zu ihr zurückkehren Würde dadurch ein solches Land nicht
entweiht werden Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt und
solltest doch zu mir zurückkehren dürfen ist der Spruch Jahwes
und Matth 5 32 Wer sich von seinem Weibe scheidet es sei
denn um Ehebruch der macht daß sie die Ehe bricht und wer
eine Geschiedene freiet der bricht die Ehe

Ob diese Vorschriften zu aller Zeit beachtet worden sind oder
nicht 3 sie zeigen uns jedenfalls in welchem Licht die Sache von

1 Siehe Syed Anieer Ali The Personal Law of fche Mahommedans
S 259 Natürlich gibt es auch allerlei Kniffe um die Kohabitation der
Frau mit dem Zwischengatten zu umgehen s z B Sachau a a 0 S 67

A F
2 So wie gewöhnlich nach der Übersetzung von Kautzsch
3 Siehe Guthe Bibelwörterbuch S 143



22

den Gesetzgebern des Alten und Neuen Testamentes angesehen
wurde Und da findet man eben den sehr wesentlichen Unter
schied zwischen dem jüdisch christlichen System und dem des
Islam daß während nach dem islamischen Gesetz ein Mann seine
verstoßene Frau wieder heiraten darf wenn ein anderer mit ihr
inzwischen verheiratet war und sich von ihr rite wieder geschieden
hat dies nach den jüdisch christlichen Bestimmungen gerade streng
verboten wird Die Bedingung die eine Frau gemäß dem islami
schen Gesetze erfüllen muß ehe sie zu ihrem Manne zum dritten
Mal zurückkehren darf macht nach dem biblischen Gesetze die
Heirat gerade zu einem Vergehen Doch hindert soweit das Alte
Testament in Betracht kommt nichts einen Mann seine verstoßene
Frau wieder zu heiraten wenn nur ein anderer Mann sie inzwischen
nicht geheiratet hat

3 Die Behandlung geschiedener Frauen
Gewissermaßen als Kompensation für das Unrecht welchem

die Frau durch das übergroße Eecht zur Ehescheidung das der
Mann besitzt ausgesetzt ist hat der Gesetzgeber des Islam gewisse
Bedingungen vorgeschrieben die man bei einer Scheidung erfüllen
muß Wegen der großen Zahl und der Wichtigkeit dieser Be
dingungen ist es notwendig einige ausführlichere Zitate aus dem
Qorän zu geben auf die ich dann mit einigen Bemerkungen ein
gehen muß

Süra 2 231 Wenn ihr euch von euern Frauen scheidet und
die für sie festgesetzte Zeit 1 ist um so behaltet sie entweder nach
Billigkeit oder entlaßt sie nach Billigkeit Behaltet sie aber nicht
unrechtmäßigerweise Wer solches tut der tut Unrecht an sich
selbst Süra 2 232 Wenn ihr euch von euern Frauen scheidet
und die für sie festgesetzte Zeit ist um dann hindert sie nicht
ihre neuen Gatten zu heiraten wenn sie beide Teile sich nach
Billigkeit einigen Süra 2 237f Es trifft euch keine Schuld
wenn ihr euch von den Frauen scheidet solange ihr sie noch
nicht berührt oder ihnen eine Geldüberweisung Ebegabe gemacht
habt Doch gebt ihnen dann der Reiche und der Arme je nach
seinen Umständen in geziemender Weise eine Entschädigung wie

1 hier Ende der 8t der Wartezeit A F



23

es für Leute die gut handeln wollen Pflicht ist 238 Und wenn
ihr euch von ihnen scheidet bevor ihr sie berührt aber nachdem
ihr ihnen eine Geldüberweisung gemacht habt so steht ihnen
die Hälfte dessen zu was ihr überwiesen habt wenn anders
nicht sie oder der welcher das Eheband in Händen hält der Gatte
in dieser Hinsicht Entgegenkommen zeigen Zeigt ihr aber solches
so kommt solches Verhalten der Frömmigkeit näher Süra 33 48
0 ihr Gläubigen wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch

dann von ihnen scheiden wollt bevor ihr sie berührt habt so habt
ihr ihnen gegenüber kein Anrecht auf eine Wartezeit deren Be
obachtung ihr verlangen könntet Und somit gebt ihnen eine
Entschädigung und entlaßt sie auf anständige Weise

Hier sehen wir also daß die Frau von der der Mann sich
scheidet bevor er sie berührt hat keine Wartezeit zu halten
braucht um einen andern heiraten zu können Der Mann aber
der sich in dieser Weise von seiner Frau scheidet muß ihr eine

Entschädigung 1 geben sofern er keine Ehegabe juöjö fixiert
hatte hatte er aber eine solche fixiert so steht ihr die Hälfte
davon zu und nach der Sünna auch noch die Entschädigung 2

Weiter lesen wir Süra 2 233 Die Mütter 3 sollen ihre Kinder
zwei volle Jahre säugen für den Vater der eine vollständige
Säugung will Ihm liegt es dann aber ob ihr Nahrung und Klei
dung nach Billigkeit zu geben Niemand soll aber über seine
Kräfte in Anspruch genommen werden Weder Mutter noch Vater
sollen wegen des Kindes Schaden nehmen Der Erbe 4 hat die
selben Pflichten Wenn sie die Eltern aber das Kind vor dieser
Zeit auf Grund gemeinschaftlicher Übereinstimmung und Beratung
entwöhnen wollen so trifft sie keine Schuld Und wenn ihr eine
Amme für das Kind nehmen wollt so trifft euch gleichfalls keine
Schuld wenn ihr ihr nur den Lohn den ihr eingegangen seid
nach Billigkeit gebt

Wichtig für unsern Gegenstand ist auch Süra 65 wie schon

t 5

1 Bei den Juristen OxXjc A F
2 Siehe z B Baidäui zu Süra 33 48
3 Hier ist die Kede von geschiedenen Frauen
4 Unter Erbe ist hier nach dem Kommentar der Galälain der Vormund

zu verstehen Der Ausdruck ist sehr verschieden gedeutet worden wie
Baidäui z St zeigt A F
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w aihr Name jjikJaJI s w Süra der Ehescheidung verrät Sie fängt

so an 1 0 Prophet wenn ihr euch von den Frauen scheidet
so scheidet euch von ihnen zu ihrer Frist und berechnet die Frist
genau Vertreibt sie nicht aus ihren Häusern und sie
sollen diese nicht verlassen sie hätten sich denn offenbarer Schänd
tat schuldig gemacht Du kannst ja auch nicht wissen ob
nicht Gott inzwischen etwas Neues eintreten läßt 1 2 Wenn nun
die für sie festgesetzte Zeit abgelaufen ist dann behaltet sie nach
Billigkeit oder trennt euch von ihnen nach Billigkeit und nehmt
dazu zwei rechtliche Männer aus eurer Mitte als Zeugen und legt
das Zeugnis ab um Gottes willen 4 Denjenigen eurer Frauen
welche nicht länger auf Menstruation hoffen 2 gebt wenn ihr euch
betreffs ihres wirklichen Zustands unsicher fühlt drei Monate

Wartezeit desgleichen denen welche noch nie menstruiert hatten
Die Wartezeit der Schwangern reicht bis zum Zeitpunkt der Ge
burt 6 Lasst sie die Frauen von welchen ihr euch
scheidet da wohnen wo ihr wohnt nach eurem Vermögen und
fügt ihnen keinen Schaden zu um sie in Not zu bringen Sind
sie schwanger so bestreitet alles Nötige für sie bis sie geboren
haben Und wenn sie ihre Kinder für euch säugen so gebt
ihnen ihren Lohn und findet euch nach Billigkeit miteinander ab
Erhebt sich aber hierin zwischen euch eine Schwierigkeit dann
wird eine andere Frau für ihn das Kind säugen 7 Der welcher
viel Vermögen besitzt soll dann von seinem Reichtum Aufwen
dungen machen 3 und der welcher nur kümmerlich versorgt ist
mache Aufwendungen von dem was ihm Gott verliehen

Schließlich ist noch zu berückichtigen Süra 2 228 Die ge
schiedenen Frauen sollen drei Menstruationen abwarten und es ist
ihnen nicht erlaubt zu verbergen was Gott in ihrem Leibe er
schaffen hat Und ihre Gatten sollten sie unter diesen Um
ständen lieber zurücknehmen für den Fall daß sie etwa eine Aus
söhnung wünschen sollten Denn die Frauen haben nach Billig
keit dieselben Rechte wie Pflichten

1 d h ob sich nicht in der vorgeschriebenen Zeit die Gatten versöhnen
und von der Scheidung abstehen

2 wegen ihres Alters
3 nämlich für Mutter und Ainme
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Aus diesen Stellen ergeben sich die folgenden Vorschriften
a Eine Frau muß wenn sie von ihrem Manne geschieden

worden ist warten bis sie ihre Menstruation dreimal gehabt hat
ehe sie einen andern heiraten kann Wenn in dieser Hinsicht
wegen ihres Alters Zweifel bestehen so muß sie drei Monate
warten Zweck dieser Bestimmung ist offenbar zu verhüten daß
später hinsichtlich der Vaterschaft eines Kindes und seines An
spruchs auf einen Teil des Erbgutes Schwierigkeiten entstehen

b Wenn die verstoßene Frau innerhalb der drei Monate nicht
schwanger befanden wird so ist es ihr erlaubt wann und wen sie
will zu heiraten Wird sie dagegen schwanger befunden so muß
sie warten bis sie von dem Kinde entbunden ist I

Während der Wartezeit darf sie im Hause ihres Mannes
bleiben wenn sie sich nicht offenbarer Schandtat schuldig gemacht

sj

hat Diese Zeit des Wartens wird sl i H StXe 1 genannt s schon

oben S 22 Anm 1
c Wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet ehe er sie

berührt hat so braucht sie keine Wartezeit zu halten In diesem
Falle muß der Mann der Frau eine Entschädigung geben falls noch
keine Ehegabe fixiert war andernfalls die Hälfte der Ehegabe
Doch darf die Frau auch weniger nehmen oder der Mann mehr
geben als die Hälfte je größer das Entgegenkommen um so
großer die Frömmigkeit

d Wenn die verstoßene Frau ein junges Kind hat so soll sie
es zwei volle Jahre säugen und der Vater soll inzwischen für
beide sorgen Hinsichtlich der Berechnung der Säugezeit ist auch
von Interesse Süra 31 13 Und seine Entwöhnung geschieht in
zwei Jahren und Süra 46 14 Wir haben dem Menschen Wohl
tun gegen seine Eltern anbefohlen Seine Mutter trug ihn unter
Beschwerden unter ihrem Herzen und kam nieder mit ihm in
Schmerzen und ihre Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Ent
wöhnung dauerte dreißig Monate

Hinsichtlich der weiteren Erziehung des Kindes stimmen die
h islamischen Juristen nicht überein 2 Ich führe hier nur an daß bei den

Hanafiten die Mutter das Recht hat ihre Tochter bis zur Periode

1 Über weitere Bedeutungen dieses Terminus s z B Lane Lex s v
2 Siehe Syed Ameer Ali The Personal im e ihe ilahamn dans

S 195ff Lane Modern Egyptians S 114 u a OIDiDllothek der
Deutschen i

Morgenländischen
Gesellschaft j
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der Pubertät zu behalten während nach den Mälikiten Schäfi iten 1
und Hanbaliten dieses Recht der Mutter zusteht bis daß ihre
Tochter verheiratet ist Berücksichtigt man indessen daß in den
muhammedanischen Ländern die Töchter meist heiraten sobald sie
heiratsfähig sind so ergibt sich daß in dieser Hinsicht kaum ein
Unterschied zwischen den verschiedenen Schulen besteht Handelt
es sich dagegen um einen Knaben so steht nach den Mälikiten
der Mutter das Recht zu ihn bis zur Pubertät zu behalten Bei
den SchäfTiten und Hanbaliten dagegen kann der Knabe für Vater
oder Mutter optieren wenn er sieben Jahre alt ist Wenn der
Knabe bei seiner Mutter zu bleiben vorzieht so wird ihm das er
laubt bis zur Pubertät dann aber hat er keine Wahl mehr und
die Aufsicht geht auf den Vater über Die Hanafiten endlich
sagen daß bei einem Knaben die hadäna der Mutter aufhört
wenn er sieben Jahre alt ist Die Lehre der Schl a über diesen
Gegenstand lasse ich weg

Sowohl bezüglich der Wartezeit der geschiedenen Frau als
auch bezüglich der Dauer der Säugung findet sich eine Parallele
im Talmud nämlich Geschiedene Frauen dürfen sich nicht vor
Ablauf von drei Monaten wieder verheiraten 2 und Eine Frau
säugt ihr Kind zwei Jahre lang von da ab ist es als sauge ein
Reptil 3 Muhammad hat sich hier also offenbar wieder von den
Juden beeinflussen lassen

III Ehebruch und Hurerei
In diesem Abschnitt behandeln wir 1 die Beweise für den

Ehebruch 2 die Strafen für Unzucht

1 Die Beweise für den Ehebruch
Betreffs der Beweise für den stattgehabten Ehebruch stellt

der Qorän Forderungen auf die man nicht allzuleicht erfüllen
kann Offenbar beabsichtigte der Prophet diese Verordnungen als
einen Schutz gegen falsche Anklagen dienen zu lassen Hierher

1 Siehe Sachau a a 0 S 18 62 und dazu S 114 ff A F
2 Bitten naftttä irii rj aä ts nstiaaf s nie Miselma Jebharuotb IY,lO

s Geiger Was hat Moh aus d Judenthume aufgenommen S 90
3 ypm pir 1 tmia irtü ftja ns n pa mex Kethuboth 60,1

s Geiger a a 0
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gehören Süra 4 19 Diejenigen von euren Frauen die sich durch
Ehebruch 1 vergehen nehmt vier aus eurer Mitte als Zeugen gegen
sie usw Süra 24,4f Die die eine ehrbare Frau des Ehebruchs
beschuldigen dann aber nicht vier Zeugen beibringen können
geißelt sie mit achtzig Schlägen und nehmt nie ein Zeugnis von
ihnen an denn sie sind Bösewichter 5 diejenigen ausgenommen,
die später bereuen und sich bessern und Süra 24 6ff Diejenigen
welche ihre eigenen Frauen des Ehebruchs beschuldigen und ab
gesehen von ihnen selbst keine Zeugen haben ein solcher soll
viermal Gott zum Zeugen nehmen daß er die Wahrheit spricht
7 und zum fünften Mal soll er den Fluch Gottes über sich

herabrufen so er lügt 8 Doch soll es die Strafe von ihr ab
wenden wenn sie viermal Gott zum Zeugen nimmt daß er ihr Mann
ein Lügner ist 9 und das fünfte Mal den Zorn Gottes über sich
herabruft für den Fall daß er die Wahrheit sagt

Daraus ergibt sich a Eine des Ehebruchs von Fremden be
schuldigte Frau kann nur auf Grund der Aussage von vier Zeugen
verurteilt werden Nach Baidäui 2 müssen diese Zeugen Männer
und Gläubige sein b Beschuldigt ein Mann sein Weib des Ehe
bruchs und hat keine Zeugen so muß er in der Süra 24 4 f fest
gestellten Weise die Ehebruchsanklage erheben Diese wird für
ausreichend gehalten wenn die Frau nicht den gegenteiligen Ehe
bruchsfluch ausspricht In letzterem Falle dagegen wird sie von
der Anklage befreit Folge eines derartigen doppelten Schwurs ist
aber nach muslimischem Recht daß die Frau vom Ehelager ihres
Mannes geschieden wird und von ihm nicht wieder geheiratet
werden kann weil mit Recht angenommen wird daß Ehegatten
die so zum Äußersten geschritten sind nicht mehr zusammenleben
können Auch wird ein Kind das Gegenstand dieses doppelten
Schwurs ist vaterlos

1 Zu SvL li hat Lane Lex An excess an enormity anything ex

ceeding the bounds of rectitude anything forbidden by God
Also particularly Adultery or fornication Qorän und Gesetz kennen nur

den einen allgemeinen Begriff der Unzucht gewöhnlieh durch ausge
drückt unterscheiden also nicht zwischen Ehebruch in unserm Sinne und
sonstiger Unzucht Vgl Snouck Hurgronje ZDMG 53,162 f A F

2 Das ist allgemein gültiges Gesetz A F

i
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Hier finden wir wieder eine gewisse Übereinstimmung zwischen
dem Qorän und dem Alten Testament indem beide bei schweren
Vergehen sowohl eine Pluralität von Zeugen als auch die Strafe
der falschen Zeugen fordern und sehr wahrscheinlich ist daß der
Prophet mit den betreffenden alttestamentlichen Bestimmungen
bekannt war Doch darf man auf diese Übereinstimmung nicht
zu viel Nachdruck legen da derartige Bestimmungen an sich so
natürlich sind daß man sie in jeder Gesetzgebung erwarten kann

Hinsichtlich der Zeugenzahl lesen wir Dt 17 6 Auf die Aus
sage zweier oder dreier Zeugen hin soll der zum Tode Verurteilte
getötet werden nicht aber darf er getötet werden auf die Aussage
nur eines Zeugen hin l

Und wie nach dem Qorän eine Verleumdung wegen Ehebruchs
mit achtzig Schlägen geahndet wird so lesen wir Dt 22 13ff
daß wenn ein Mann eine Frau heiratet und dann ihr schändliche
Dinge zur Last legt und sie so in üblen Ruf bringt indem er be
hauptet Ich habe diese Frau bei der Beivvohnung nicht als
Jungfrau erfunden diese Anklage aber als Verleumdung erfunden
wird die Vornehmsten der Stadt den Mann nehmen und ihn züch
tigen lassen sollen auch sollen sie ihm eine Geldbuße von hundert
Silber sekeln auferlegen um sie dem Vater der jungen Frau ein
zuhändigen Hier findet sich jedoch wieder ein beachtenswerter
Unterschied nämlich der daß nach islamischem Gesetz wie gesagt
die Heirat nach dem doppelten Schwur annulliert wird während wir
Dt 22 19 lesen und er der verleumdende Gatte soll sie zur Frau
behalten und sein Leben lang nicht das Recht haben sich von ihr
zu scheiden 2 Man beachte indes daß es sich im Alten Testament
nicht eigentlich um Ehebruch sondern um Unzucht der jungen
Frau vor ihrer Verheiratung handelt

2 Die Strafen für Unzucht
Hier ist zu unterscheiden zwischen Verheirateten und Unver

heirateten sowie zwischen Freien und Unfreien Solche Unter

1 Vgl Dt 19 15 usw Ein einziger Zeuge soll gegen niemanden auf
kommen

2 Die Ehe wird nach muslimischem Jus doch nur annulliert wenn sich
die beiden Schwüre einander gegenüberstehen also weder die Schuld noch
die Unschuld der Frau bewiesen ist Dt 22,19 dagegen wird ja die Unschuld
der Frau als bewiesen vorausgesetzt A F
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Scheidungen findet man wie wir sehen werden auch im Alten
Testament Es ist bekannt daß unter den Alten Ehebruch und Unzucht
sehr streng bestraft wurden auch der Islam kennt diese Strenge
Ein Vers des Propheten der in unserm Qorän fehlt aber allem
Anschein nach echt ist und wohl nur als abrogiert galt lautet

Wenn ein Mann und eine Frau Unzucht treiben so steinigt sie
durchaus zur von Gott verhängten Strafe 1 Dieser Vers der
Steinigung M i obschon wie gesagt in unserm Qorän
nicht vorhanden gilt doch für das Jus insofern als verbindlich
als dieses auf wirklichen Ehebruch die Strafe der Steinigung ge
setzt hat Man bemerke daß sowohl der Mann als die Frau be
straft werden soll Sonst gehören noch hierher Süra 4 19f Die
jenigen von euren Frauen die sich durch Unzucht vergehen
nehmt vier aus eurer Mitte als Zeugen gegen sie Und wenn sie
Zeugnis ablegen dann haltet sie die Frauen in euren Häusern
bis der Tod sie zu sich nimmt oder aber Gott sonst einen Weg
für sie schafft 20 Wenn zwei von euch sich durch sie die Un
zacht vergehen so straft beide wenn sie aber bereuen und
sich bessern dann lasst ab von ihnen denn Gott ist barmherzig
und Süra 24 2 Die Unzüchtige und der Unzüchtige versetzt
jedem von beiden 100 Hiebe und laßt euch nicht von Mitleiden
gegen sie ergreifen um der Religion Gottes willen Und eine
Anzahl Gläubiger sollen ihrer Strafe als Zeugen beiwohnen

Wie man sieht divergieren diese Verse im Inhalt und sind
im einzelnen nicht klar Besonders betreffs der Erklärung von
Süra 4 20 stimmen die Kommentatoren nicht überein Zamahsarl
und Baidäul behaupten z R daß es sich hier um Unzucht zwischen
zwei Personen verschiedenen Geschlechts handle wogegen der
Kommentar der Galälain Sodomiterei annimmt Letzteres scheint
mir richtiger zu sein weil a nur Pronomina masculina vorliegen
b sich die Geringfügigkeit der Strafe so am besten erklärt und
c die Bestrafung der Frauen nach dem unmittelbar vorhergehenden
Verse anders und zwar viel strenger ist

Wir haben bereits gesagt daß der Ehebruch bei den Alten
sehr streng bestraft wurde doch unterscheidet sich die Art der
Strafe in den verschiedenen Ländern sehr Bei den alten Ägyptern

i i h t U1 Schon Sale Prel DiRconrse Sect III dann besonders Nöldeke Gesch
a Qoräns S 185 f
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wurde der Ehebruch von Seiten der Frau mit dem Verlust der Nase
bestraft 1 über das Schicksal des Ehebrechers aber wird nichts
gesagt 2 Nach dem Kodex Hammurabi s wird der Ehebrecher wie
die Ehebrecherin bestraft beide sollen gebunden und ins Wasser
geworfen werden aber wenn der Eheherr der Frau sein Weib be
gnadigt so soll auch der König seinen Untertan begnadigen

129 3 Der Tod ist auch die Strafe für Ehebruch die im israe
litischen Gesetze verordnet wird Vgl Dt 22 22 Wenn jemand
dabei betroffen wird daß er einer verheirateten Frau beiwohnt so
sollen sie alle beide sterben sowohl der Mann der der Frau bei
wohnte als auch die Frau So sollst du das Böse aus Israel hin
wegtilgen Ferner Lev 20,10 Und wenn jemand Ehebruch treibt
mit einem Eheweib wenn jemand Ehebruch treibt mit dem Weibe
seines Nächsten soll sowohl der Ehebrecher als die Ehebrecherin
mit dem Tode bestraft werden Indem aber hier der Tod als
Strafe verordnet wird wird nichts betreffs der Todesart gesagt
Die Talmudisten jedoch nehmen an daß das Strangulieren gemeint
sei Sie machten einen Unterschied zwischen den zwei Ausdrücken
er soll getötet werden nW rviü o ä und sein Blut komme

über ihn und deuteten jenen auf den Tod des Strangulierens und
diesen auf den der Steinigung Sie dürften damit aber kaum recht
haben Wahrscheinlich war vielmehr bei den Juden die gewöhn
liche Strafe des Ehebruchs Tod durch Steinigung 4

1 G T Betfcany The World s Keligions S 480
2 Betreffs der modernen Ägypter vgl Lane Modern Egyptians 1833

35 geschrieben S 309 Drowning is the pimishment now almost always
inflicted publicly upon women convioted of adultery in Cairo and other
large towns of Egypt instead of that ordained by the law which is sto
ning etc An einer andern Stelle S 208 sagt Lane The Felläheen of
Egypt resemble the Bedawees in other respects When a Pellähah is found
to have been unfaithful to her husband in general he or her brother throws
her into the Nile with a stone tied to her neck or cuts her in pieces and
then throws her remains into the river

3 Das Begnadigungsrecht gegenüber dem Manne steht dem König als
dem Souverän zu gegenüber seiner Frau steht es dem Manne als ihrem Herrn
und Besitzer zu Winekler zur Stelle

4t So lesen wir Joh 8 4ff Meister diese Frau ist auf der Tat im Ehe
bruch ergriffen worden Im Gesetze aber hat uns Moses befohlen solche zu
steinigen was sagst du Die Echtheit dieser Stelle ist indes sehr fraglichi
und das hier genannte Gesetz Mosis fehlt im Pentateuch sowohl im hebräi



Besondere Behandlung erfahren im Qorän die unfreien Skla
vinnen Süra 4 29 rät der Prophet denjenigen die nicht Vermögen
genug besitzen um freie gläubige Frauen heiraten zu können
gläubige Sklavinnen zum Weibe zu nehmen Vers 30 fährt er dann
fort Vergehen diese sich nach der Verheiratung durch Unzucht
so sollen sie die Hälfte der Strafe erleiden welche den freien ver
heirateten Frauen auferlegt ist Welche Strafe ist nun hiermit
gemeint Wohl die Süra 24 2 genannte s oben S 29 in 100
Hieben bestehende 1

Daß der Prophet einen Unterschied zwischen denjenigen die
frei und denjenigen die unfrei sind macht ist nur billig da bei
Sklavinnen im allgemeinen keine so gute Erziehung wie bei freien
Frauen und mithin auch nicht dasselbe Verantwortlichkeitsgefühl
vorausgesetzt werden kann Und hier stimmt der Qorän wieder mit
dem Alten Testament überein indem dieses gleichfalls auf diesen
Unterschied Rücksicht nimmt wie sich aus der folgenden Stelle
ergibt Lev 19,20ff Wenn sich einer mit einem Weibe fleischlich
vermischt das als Sklavin unter der Gewalt eines andern Mannes
steht ohne daß sie losgekauft oder freigelassen war so soll eine
Strafe 2 verhängt werden doch sollen sie nicht mit dem Tode be
straft werden denn sie war nicht freigelassen 21 Er soll aber
Jahwe als seine Buße einen Widder zum Schuldopfer an die Türe
des Offenbarungszeltes bringen 22 und der Priester soll ihm mit dem
Schuldopferwidder vor Jahwe Sühne schaffen wegen der Sünde die
er begangen hat so wird ihm dann die Sünde die er begangen hat
vergeben werden Wahrscheinlich bedeuten die Worte so soll eine
Strafe verhängt werden doch sollen sie nicht mit dem Tode bestraft

sehen und samaritanischen Texte als auch in dein der Septuaginta Hesekiel
16 39 ff ist aber auch vom Steinigen einer Hure Jerusalem die Rede Vgl
auch Hos Kap 2

1 Das sunnitische Jus hat die verschiedenen Stellen des Qoräns die von
der Strafe der Unzucht handeln in der Weise harmonisiert daß es bestimmt
a Unzucht freier Verheirateter vorausgesetzt immer daß sie volljährig und
im Besitz ihrer Geisteskräfte sind wird mit Steinigung bestraft b Unzucht
freier Unverheirateter wird mit 100 Hieben und einjähriger Verbannung aus
ihrem Wohnort bestraft c Unfreie erleiden für Unzucht die Hälfte der
Strafe der Freien also nicht den Tod da dieser nicht halbiert werden kann
und d widernatürliche Unzucht wird bestraft wie Unzucht im allgemeinen

2 rnjsa Ahndung Züchtigung so Gtes Buhl und Siegfried Stade
Ewald hatte übersetzt Unterscheidung
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werden daß der Mann sowohl als die Frau leiden soll Bekannt ist
aber nur die Strafe der Sklavin nach der Mischna 1 bestand sie in
vierzig Schlägen

Prüft man zurückblickend diese Verordnungen Muhammad s
betreffs des Beweises und der Strafe des Ehebruchs und zieht dabei
die Zeit der sie angehören in Erwägung so wird man nicht viel
finden das man tadeln könnte Mindestens sind sie ebensogut wie
die sonstigen sozialen Gesetze des Propheten Wahr ist daß der
Prophet hauptsächlich von den weiblichen Sündern handelt Das
ist aber auch der Fall im Alten Testament wie bei allen andern
Völkern wo Polygamie und Konkubinat herrschen sexueller Ver
kehr wenigstens zwischen einem verheirateten Manne und einer
unverheirateten Frau gilt eben hier überall soweit es sich um den
Mann handelt nur als ein Bruch des Gesetzes der Keuschheit
Lobenswert sind im besonderen auch die Vorkehrungen die der
Prophet zur Verhinderung falscher Beschuldigungen getroffen sowie
der Unterschied den er zwischen Freien und Unfreien gemacht hat

IV Verordnungen welche sich auf die Kinder beziehen
In diesem Abschnitt behandeln wir folgende Punkte i die

Pflichten der Eltern oder Vormünder gegen die Kinder 2 die
Pflichten der Kinder gegen ihre Eltern und 3 das Gesetz betreffend

Adoption

1 Die Pflichten der Eltern oder Vormünder gegen
die Kinder

Einer der löblichsten Punkte die man im Qorän findet ist die
Fürsorge die der Prophet für die Kinder zeigt insbesondere für
solche die ihrer natürlichen Beschützer beraubt worden sind
Wieder und wieder legt er Nachdruck auf eine liebevolle und ge
rechte Behandlung der Kinder und auf Grund seiner Worte haben
die islamischen Gelehrten mit Bezug auf die Ernennung und die
Pflichten der Vormünder ein System von Regeln aufgestellt welches
äußerst detailliert und vollkommen ist

Zunächst hat die große Willkür die dem Manne in Sachen der
Ehescheidung zusteht es nötig gemacht die Fälle zu berücksichtigen
in welchen die Frau zur Zeit der Ehescheidung schwanger ist In

1 Kerith 2 4
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dieser Hinsicht verordnet der Qorän Süra 2 233 Die Mütter
sollen ihre Kinder zwei volle Jahre säugen für den Vater der
eine vollständige Säugung will Ihm liegt es dann aber ob ihr
Nahrung und Kleidung nach Billigkeit zu geben Niemand soll
aber über seine Kräfte in Anspruch genommen werden Der
Erbe hat dieselben Pflichten Wenn sie die Eltern aber das Kind
vor dieser Zeit auf Grund gemeinschaftlicher Übereinstimmung

und Beratung entwöhnen wollen so trifft sie keine Schuld Und
wenn ihr eine Amme für das Kind nehmen wollt so trifft euch
gleichfalls keine Schuld wenn ihr ihr den Lohn den ihr einge
gangen seid nach Billigkeit gebt Siehe schon oben S 23

Die Eltern haben also das Recht die Sache nach Wahl einzu
richten wie es ihnen am bequemsten ist Jedenfalls aber sollen
das Kind und seine Mutter nicht leiden

Ferner aber hat der Prophet seine Aufmerksamkeit hauptsächlich
auf die Lage der Waisen gerichtet Seine häufigen Ermahnungen zu
liebevoller Behandlung vaterloser Kinder und die strengen Strafen
mit denen er die bedroht die sie unbillig behandeln und ihrer
Rechte berauben lassen eine der besten Seiten seines Charakters
erkennen auf welche seine Verteidiger mit Recht immer wieder
hinweisen

Wenn eine Hinterlassenschaft verteilt wird so sollen die Kinder
des Verstorbenen in der Reihe der Erben an erster Stelle stehen
und gewisse Verordnungen des Qoräns suchen ihnen ihren Anteil
sicherzustellen Vgl Süra 4 4ff Den Unzurechnungsfähigen 1
gebt euer Vermögen welches euch Gott zur Erhaltung gegeben
nicht in die Hände sondern ernährt sie damit und kleidet sie und
seid freundlich zu ihnen 5 Und prüft die Waisen bis sie das
Heiratsalter 2 erreichen Und wenn ihr seht daß sie die Reife er
langt haben so übergebt ihnen ihr Vermögen und zehrt es nicht
verschwenderisch auf 6 bevor sie herangewachsen sind Der reiche
Vormund enthalte sich von dem Vermögen etwas für sich zu

1 sX LL l i Komment d Galälain kurz gedeutet als jjy lXa JI

jjLu caJtj pL v äJ jL yi also verschwenderische Männer und
Frauen und Kinder Siehe auch Lane Lex s v

2 Nach den Schäfi iten das 15 nach den Hananten das 18 Lebensjahr
Siehe die Qorän Kommentare und die Eechtsbücher

3
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verwenden 1 der arme dagegen genieße von dem Vermögen nach
Billigkeit 2 7 Und wenn ihr ihnen ihr Vermögen einhändigt so
zieht Zeugen zu Gott aber genügt als Rechner

Die hier anbefohlenen Pflichten sind zweifach a Das Ver
mögen der Waisen soll gewissenhaft verwaltet werden b Ein ein
zusetzender Vormund soll dafür Sorge tragen daß es nicht ver
geudet wird Das ist natürlich eine sehr weise und notwendige
Maßregel Bei der Übergabe des Vermögens an die mündig ge
wordenen Mündel soll der Vormund Zeugen zuziehen um so künftige
Reklamationen und Differenzen zu vermeiden Hierzu ließe sich
noch eine ganze Anzahl von Stellen anführen welche zeigen wie
sehr dem Propheten diese Angelegenheit am Herzen lag Es gibt
in der Tat nichts worauf er größern Nachdruck legt Die Unter
schlagung des Vermögens von Waisen gilt daher bei den Muslims
auch als eine der außerordentlichen Sünden deren man gewöhnlich
sieben zählt 3 Ich beschränke mich aber darauf hier nur noch
die folgenden kurzen Stellen anzuführen Süra 6,153 Und kommt
dem Vermögen der Waise nicht zu nahe außer mit bester Hand
lungsweise bis sie mündig wird 4 Süra 4 2 Gebt den Waisen
ihr Vermögen und tauscht euch nicht Schlechtes für Gutes ein und
verzehrt ihr Vermögen nicht mit dem eurigen wahrlich das wäre
eine große Sünde Besonders eindrucksvoll sind die folgenden
Worte Süra 4 11 Die welche das Vermögen der Waisen un
gerechterweise aufzehren fressen nur Feuer in ihre Leiber hinein
nnd werden im Höllenfeuer braten Für die Kinder selbst soll
gewissenhaft gesorgt werden Der Vormund soll sie ernähren und
kleiden und sie freundlich behandeln d h alles tun um sie so zu
frieden wie möglich zu machen 5

Wie wir bereits gesagt haben haben die Verordnungen des
Qoräns die Grundlage für ein sehr umfassendes Gesetz betreffs der
Vormünder und Mündel gebildet Dabei herrscht in diesem Falle

1 Der Prophet meint daß ein Vormund der selbst keine Not leidet
die Hinterlassenschaft umsonst verwalten soll

2 Als Entgelt für seine Mühe A F
3 Siehe z B Baidäul zu Süra 4 35 die Lexika usw Die sieben großen

Sünden der Muhammedaner sind natürlich eine Nachahmung der sieben
Todsünden der Christen A F l

4 Ebenso Süra 17 36

5 Vgl Lyu LgJ v iaj Baidäiu zu 4 4
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eine größere Übereinstimmung zwischen den Schieten und Sunniten
als in andern Der erste und natürliche Vormund des Kindes ist
der Vater Bei den Hanafiten fallt wenn der Vater gestorben ist
die Vormundschaft der minderjährigen Kinder an den Testaments
vollstrecker Hat der Vater aber vor seinem Tode keinen Testa
mentsvollstrecker ernannt und lebt sein eigner Vater noch so wird
die Vormundschaft ihm gestattet Ist aber der Großvater auch ge
storben so fällt die Vormundschaft an dessen Testamentsvollstrecker
Bei den Schfiten steht dem Großvater wenn er noch lebt die Vor
mundschaft vor dem Testamentsvollstrecker des Vaters zu In Er
mangelung der natürlichen sowohl wie der testamentarischen Vor
münder d h also des Vaters und seines Testamentsvollstreckers und
des Großvaters und seines Testamentsvollstreckers fällt es dem Richter
als dem Vertreter der Regierung zu einen Vormund zur Bewahrung
und Verwaltung des Besitztums des Minderjährigen zu ernennen 1

Es gibt im Gesetz bezüglich der Vormundschaft noch zahl
reiche andre Bestimmungen hinsichtlich deren die einzelnen Schulen
z T übereinstimmen z T nicht Ich gehe aber nicht näher darauf
ein Erwähnen will ich nur noch daß bei den Hananten wenn sich
unter den männlichen Agnaten des verstorbenen Vaters jemand
findet der die Vormundschaft der Minderjährigen zu übernehmen
fähig ist dieser von dem Richter vor jedem Fremden zum Vormund
ernannt wird Kein Verwandter aber von Vater oder Großvater
abgesehen hat das Recht sich in das Besitztum eines Minderjährigen
einzumischen solange er nicht vom Richter zum Vormund ernannt
ist Diese Verordnungen stimmen im großen und ganzen mit den
im römischen Rechte herrschenden überein 2 Nach diesem sind
wenn der verstorbene Vater keinen Vormund ernannt hat die
Agnaten gezwungen als natürliche Vormünder zu fungieren Wenn
weder die Wahl des Vaters noch die Kette der Agnaten einen ge
eigneten Vormund geliefert hat so wird ein solcher vom Praetor
der Stadt oder vom Präsidenten der Provinz ernannt

Der Nachdruck welchen der Prophet auf eine gerechte Be
handlung der Waisen gelegt hat ist offenbar durch die Brutalität
und Vergewaltigung veranlaßt worden der Witwen und Waisen bis
auf seine Zeit bei den Arabern ausgesetzt waren

1 Siehe Syed Ameer Ali The Personal Law of the Mahoinniedans
S 410f Hinsichtlich der Schäfi iten vgl z B Sachau Muh Recht S 351 A F

2 Siehe Syed Ameer Ali a a 0 Einleitung S 3
3
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Bevor ich diesen Gegenstand verlasse will ich noch auf einige
Bemerkungen andrer Art hinweisen die sich im Qorän in bezug
auf die Kinder finden Bei den Alten wurden bekanntlich Kinder
und insbesondere männliche Kinder allgemein als Reichtum ange
sehen 1 Diese Anschauung findet man auch im Qorän wo der
Prophet mehrfach Kinder und Reichtum zusammen nennt 2 Nichts
destoweniger sieht er in Kindern zugleich eine gewisse Gefahr
gegen welche ein Gläubiger auf seiner Hut sein muß die nämlich
daß sie ihn an der Ausübung der Pflichten gegen Gott hindern
könnten Vgl Süra 63 9 0 ihr Gläubigen laßt euch nicht durch
euer Vermögen und eure Kinder davon abhalten Gottes eingedenk
zu sein denn wer solches tut die erleiden Verlust Süra 64 14f

0 ihr Gläubigen ihr habt unter euren Frauen und Kindern Feinde 3
darum hütet euch vor ihnen 15 Eure Reichtümer und
Kinder sind nur eine Versuchung Süra 18 44 Reichtum und
Kinder sind allerdings eine Zierde des irdischen Lebens doch die
dauernden guten Werke haben bessere Geltung bei deinem Herrn
mit Bezug auf Belohnung in der Parabel die in dieser Süra
voraufgeht Vers 31 ff sagt der reiche Nachbar zum armen Ich
bin reicher an Vermögen und mächtiger an Leuten als du V 32
worauf der andere erwidert Wenn du mich an Vermögen und
Kindern ärmer siehst als dich selbst so wird mir vielleicht mein
Herr noch etwas geben das besser ist als dein Garten usw 4 Diese
Stellen zeigen uns daß nach der Forderung des Propheten Treue
gegen Gott über alles geht Nichts darf zwischen dem Menschen
und seinen Pflichten gegen Gott stehen Auf diesen Gegenstand
werden wir noch im folgenden Abschnitt zurückkommen

2 Die Pflichten der Kinder gegen ihre Eltern
In der Geschichte der Alten nimmt kindliche Pietät einen

hervorragenden Platz ein Confucius hat gesagt Kindliche Ehr
furcht und brüderliche Demut sind sie nicht die Quelle aller wohl
wollenden Taten In seiner Religion wird kindliche Ehrfurcht
über alles gestellt sie hat nicht nur Gehorsam und Ehrfurcht gegen

1 Vgl z B Hiob Kap 1 Ps 127 3 5
2 Süra 3,8 8,28 18,44 34,36 57,19 63,9 64,15
3 Vgl 1 Kor 7 25 ff Der Prophet will sagen daß Frauen und

Kinder sie leicht von ihren Pflichten abwendig machen können
4 Siehe noch Süra 3,8 8 28 63 9
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die Eltern während ihres Lebens sondern auch Opfergebräuche
vollständige Trauer und Wandeln in ihren Fußstapfen nach ihrem
Tode zu umfassen 1 Ähnliches gilt vom alten Ägypten die Söhne
mußten hier ihren Eltern größte Achtung bezeigen und ihnen
dienen fast wie in China 2 Analoges wird man im Qorän erwarten
besonders wenn man in Erwägung zieht wieviel Pietät noch heute
in muslimischen Ländern die Kinder ihren Eltern entgegenbringen
In der Tat verlangen viele Stellen von den Kindern Achtung vor
den Eltern Natürlich aber erklärt der Prophet in Überein
stimmung mit seiner ganzen Lehre den Gehorsam und die Treue
gegen Gott für noch wichtiger als die Kindespflicht Ich beschränke
mich auf Anführung der folgenden Stellen Süra 29 7 Wir
haben dem Menschen anbefohlen gut gegen seine Eltern zu handeln
Wenn sie dich aber zwingen wollen mir Wesen als Genossen zu
zugesellen von denen du nichts weißt so gehorche ihnen nicht 3
Süra 31 12 ff ermahnt Luqmän seinen Sohn und spricht 0 mein
Söhnchen gib Gott keine Genossen denn Vielgötterei ist ein großes
Verbrechen 13 Und wir haben dem Menschen Pflichten gegen
seine Eltern anbefohlen denn seine Mutter hat ihn in Schwächen
getragen und ihn zwei Jahre lang gesäugt und haben zu ihm
gesagt Sei mir und deinen Eltern dankbar zu mir geht dein Weg
14 Wenn sie dich aber zwingen wollen mir Wesen als Genossen

zuzugesellen von denen du nichts weißt so gehorche ihnen nicht
Gehe in diesem Leben mit ihnen um wie es billig ist und folge
dem Wege dessen der sich zu mir bekehrt hat Der Prophet
scheint hier unter dem Einfluß des Dekalogs zu sprechen Es ist
keineswegs erstaunlich sagt Hirschfeld 4 daß Muhammad den
Dekalog nachzuahmen oder vielmehr den Erfordernissen des Islam
anzupassen gesucht hat Diese Tatsache haben nicht nur euro
päische Gelehrte Sprenger sondern auch die muhammedanischen
Kommentatoren anerkannt In seinem Kitäb al Arä is erörtert at
Ta älibi 5 den Dekalog und endet mit der Bemerkung daß Allah
ihn auch dem Propheten gegeben habe unter Zitierung der zwei
Stellen im Qorän in denen er reproduziert ist nämlich Süra 17
Mitte und 6 152 154 An der ersten Stelle liest man Vers 24f

1 Bettany The World s Raligious S 115 f
2 Bettany The World s Religions S 480
3 Siehe auch Süra 46 14 und 6 152
4 New Researches 8 81 5 Lies Ta labt A F
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Dein Herr hat bestimmt nur ihm allein zu dienen und den Eltern
Gutes zu tun falls einer von beiden oder alle beide bei dir ein
hohes Alter erreichen Und sage nicht zu ihnen Pfui l und
schilt sie nicht sondern sprich freundlich mit ihnen 25 Und
neige vor ihnen den Fittich der Demut aus mitleidiger Liebe und
sprich 0 Herr erbarme dich ihrer wie sie mich großgezogen
haben in meiner Kindheit

Wir sehen also daß der Qorän auf kindliche Pietät das größte
Gewicht legt Infolgedessen gilt Ungehorsam gegen die Eltern gleich
falls für eine der sieben großen Sünden von denen wir bereits
gesprochen haben S 34 Daß Muhammad s Gebote in diesem
Falle nicht unberücksichtigt geblieben sind ersieht man z B aus
der Schilderung die Lane von den ägyptischen Kindern gibt
However much the children are caressed and fondled in general

they feel and manifest a most profound and praiseworthy respect
for their parents an undutiful child is very seldom heard of
among the Egyptians or the Arabs in general 2 J

Wie die jüdisch christlichen Gesetzgeber in dieser Beziehung
dachten ist so bekannt daß kaum davon gesprochen zu werden
braucht Wir haben bereits auf die zehn Gebote hingewiesen hier
heißt es bekanntlich Sei ehrerbietig gegen deinen Vater und deine
Mutter damit du lange lebest auf dem Boden den dir Jahwe dein
Gott zu eigen geben wird Ex 20,12 Dies Gebot sagt Paulus
ist das erste Gebot mit Verheißung 3 Nach Dt 21 18ff soll

ein mißratener und widerspenstiger Sohn zu Tode gesteinigt werden

1 In betreff des Wortes in dem Satze 1 t g Jjü sagt

Lane Lex s v oti also is a word expressive of vexation distress of
inihd or disgust or of dislike displeasure or hatred und zu unserm Satz
gibt er die Übersetzungen do not thou deern anything of their affairs bürden
some nor be contracted in bosom thereby nor be rough or harsh or course
to thera or do not thou say to them anything expressive of the least
disgust when they have becoine old but take upon thyself their service

2 Modern Egyptians Kap 2 S 70 In Marokko bin ich wiederholt
Zeuge davon gewesen wie Söhne die noch im Knabenalter standen ihre
Mutter sehr brutal behandelten Die Väter werden allerdings auch hier
mit großem Respekt behandelt so daß z B selbst erwachsene Söhne
in Gegenwart ihrer Väter nicht rauchen sich nicht unaufgefordert setzen

usf A F
3 Siehe Eph 6 lf 1 Tim 5,4
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womit die Worte Jesu Matth 15,4 ff zu vergleichen sind Schließlieh
will ich noch auf eine Stelle im Talmud hinweisen wo die Treue
gegen Gott und die Achtung vor den Eltern zusammengestellt
werden Sagt der Vater zu seinem Sohne wenn er Priester ist
Verunreinige dich oder Gib das Gefundene dem Eigentümer
nicht zurück sollte er ihm wohl hierin gehorchen Deshalb heißt
es Ein jeder habe Ehrfurcht vor Vater und Mutter doch be
obachtet meine Ruhetage Lev 19,3 alle seid ihr mich zu ehren
verpflichtet 1 Mit diesen Worten stimmt die Lehre Muhammad s
ganz überein

3 Die Bestimmungen über die Adoption
Bei den alten Arabern herrschte die Sitte daß adoptierte

Kinder genau so angesehen wurden wie wirkliche Folglich be
standen auch für Adoptivkinder dieselben Ehehindernisse mit Bezug
auf Heiraten innerhalb der Verwandtschaft wie für wirkliche Kinder 2
Diese Sitte war eine solche daß der Prophet alle Veranlassung ge
habt hätte sie aus rein menschlichen Gründen abzuschaffen Er
hat sie auch abgeschafft freilich hat er dabei zunächst nicht
sowohl den Interessen seiner Gemeinde zu dienen als vielmehr seiner
eigenen geschlechtlichen Leidenschaft zu frönen gesucht Dieser
ziemlich skandalöse Vorgang ist ja so bekannt daß es genügt
ihn mit wenigen Worten zu streifen Zaid b Härita ein Adoptiv
sohn und leidenschaftlicher Anhänger des Propheten hatte Zainab
bint Gahs zur Frau die der Prophet einmal unverhüllt gesehen und
deren Reize großen Eindruck auf ihn gemacht hatten Als Zaid
hiervon hörte beschloß er sich von ihr zugunsten seines Wohl
täters zu trennen Muhammad jedoch zögerte anfangs eine Frau
zu heiraten mit der als der geschiedenen Frau seines Sohnes wenn
schon Adoptivsohnes ihm nach der arabischen Sitte die Ehe ver
boten war 3 Schließlich aber hatte er eine Offenbarung die ihn

1 Jebhamoth 6 s Geiger Was hat Moharurned aus dem Judenthume
aufgenommen S 86

2 Siehe W R Smith Kinship Marriage S 52 ¥e learn that to
ureserve the dootrine of tribal homogeneity it was feigned that the adop
ted son was veritably and for all effects of the blood of his new father
Vgl auch Gibhon Roman Empire Vol III S 230

3 Er zögerte weil die Ehe gegen sein eigenes Gesetz Süra 4 27 ver
stieß Vgl W R Smith a a 0 und Wellhausen Die Ehe bei den Arabern
S 441 Anm 3 A F
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wegen seiner Nachgiebigkeit gegenüber Menschen schalt und ihm
eingab daß die Adoption keine wirkliche Verwandtschaft verur
sache Siehe Süra 33 4f Gott hat keinem Manne zwei Herzen
in sein Inneres gelegt Auch hat er nicht eure Gattinnen von
denen ihr euch mit der Erklärung zu scheiden pflegt daß sie euch
verboten sein sollen wie der Rücken eurer Mutter zu euren wirk
lichen Müttern gemacht noch eure Adoptiv 1 zu euren wirk
lichen Söhnen Dieses sagt ihr zwar mit eurem Munde aber Gott
spricht die Wahrheit und leitet auf den rechten Weg 5 Setzt sie
die Adoptivsöhne in genealogische Beziehung zu ihren wirklichen

Vätern das ist gerechter bei Gott Und wenn ihr ihre Väter nicht
kennt 2 so sind sie eure Brüder im Glauben und eure Klienten

Die Worte Gott hat keinem Manne zwei Herzen in sein
Inneres gelegt besagen daß man nicht dieselben Empfindungen
für angebliche Eltern und Kinder hegen kann wie für wirkliche
Folglich sollte die Adoption keine Schwierigkeit beim Heiraten
bilden Daselbst V 37 Da Zaid ihrer nicht länger begehrte gaben
wir sie dir zur Frau damit es für die Gläubigen nicht länger ein
Vergehen sei die Gattinnen ihrer Adoptivsöhne zu heiraten wenn
diese ihrer nicht länger begehren Der Befehl Gottes mußte aus
geführt werden

Sonst hat Muhammad betreffs Adoption usf nichts bestimmt
Ich darf aber wohl noch kurz darauf eingehen wie sich die Adop
tion nach der Auffassung der islamischen Juristen darstellt Die
einzige Annahme an Kindesstatt die das islamische Gesetz zuläßt
ist die der ein iqrär Anerkennung zugrunde liegt Nur der
Vater hat das Recht die Adoption zu bewirken Damit diese rechts
gültig sei müssen drei Bedingungen erfüllt werden 1 Das Alter
des Adoptierenden und des Adoptierten muß ein solches sein daß
es für sie die Möglichkeit zuläßt sich wirklich zueinander wie Vater
und Kind zu stellen d h der erstere muß mindestens 12 V2 Jahre
älter sein als der letztere 3 2 Die Herkunft des adoptierten Kindes

1 Zu JeJ vgl Lane Lex s v One who makes a claim in respect

of relationship i e one who Claims as his father a person who is not his
father or one who is olaimed as a son by a person who is not his
father an adopted son

2 Nämlich wenn es Findlinge oder Kriegsgefangene sind
3 Bei den Sehfiten wird kein bestimmtes Alter genannt man richtet

sich hier vielmehr einfach nach den natürlichen Möglichkeiten
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muß unbekannt sein 3 Der Adoptierte muß glauben daß er das
Kind des Adoptierenden sei oder aber wenn er dazu alt genug ist
in die Adoption einwilligen Bei einem Kinde das noch zu jung
ist um den Vorgang zu begreifen ist diese Einwilligung natürlich
nicht notwendig Die Adoptivvaterschaft hat alle gesetzlichen
Wirkungen einer wirklichen Vaterschaft und gibt dem Kinde z B
das Recht seinen Adoptivvater zu beerben Um die Adoption eines
Kindes seitens einer verheirateten Frau rechtsgültig zu machen ist
die Zustimmung ihres Gatten erforderlich Es geboren noch viele
andere Bestimmungen hierher indes darf ich hier nicht näher darauf
eingehen Da der Prophet diese wichtige Sache im Qorän nur sehr
kärglich behandelt hat so haben eben die Juristen für die nötigen
Ergänzungen gesorgt 1

1 Siehe Syed Ameer Ali The Personal Law of the Mahommedans
S 166 ff



Lebenslauf

Ich Robert Roberts evangelischer Konfession wurde geboren
zu Rhyl Wales am 25 November 1868 als Sohn des inzwischen
verstorbenen Robert Roberts Meinen ersten Unterricht erhielt ich in

der National Scbool und British School zu Rhyl Nach dem
Tode meines Vaters siedelten wir nach Liverpool England über
Hier trat ich für einige Jahre in ein Geschäft Im Jahre 1894 aber
faßte ich den Entschluß mich dem Predigtamte zu widmen und trat

nachdem ich eine kurze Zeit im Oakes Institute Liverpool ver
bracht hatte in die Preparatory School Bala ein wo ich drei
Jahre blieb Am Ende dieser Zeit gewann ich eins der Bala Scholar
ships und bestand das Matrikulationsexamen der Universität von
Wales Ich ging dann zum University College zu Bangor über
wo ich im Juni 1903 den Grad B A in der Universität von Wales
erwarb In diesen verschiedenen Colleges trieb ich Englisch
Welsh Französisch Lateinisch Griechisch Hebräisch Arabisch
Geschichte Mathematik und Philosophie Im Sommer 1903 ging
ich nachLeipzig um hier meine Studien an der Universität fortzusetzen

Ich hörte hier die Herren Professoren Fischer Guthe Heinze Kittel
Krueger Schwarz Wundt und Zimmern Allen meinen Lehrern sage
ich meinen besten Dank Nach meiner Rückkehr nach England
Ende des Jahres 1905 wirkte ich zunächst 1V 2 Jahr lang als Pfarr

gehülfe assistant pastor in der Welsh Presbyterian Church
zu Bootle Liverpool und wurde dann Pfarrer pastor an der
demselben Bekenntnis angehörigen Kirche zu Trefnant Nord
Wales Vor einiger Zeit veröffentlichte ich im Dialekte von
Wales eine kleinere Schrift über die Inspiration und den Kanon

der Bibel
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